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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2009, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Dreizehntes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über den „Westdeut-

schen Rundfunk Köln“
und des Landesmediengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (LMG NRW)
– 13. Rundfunkänderungsgesetz –

Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Dreizehntes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über den 

„Westdeutschen Rundfunk Köln“
 und des Landesmediengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (LMG NRW)
– 13. Rundfunkänderungsgesetz –

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über den 
„Westdeutschen Rundfunk Köln“

Das Gesetz über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“ 
(WDR-Gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
November 2004 (GV. NRW. S. 770), wird wie folgt geän-
dert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

 „Inhaltsübersicht

 I. Rechtsform und Aufgaben

 § 1  Name, Rechtsform, andere Rundfunkunterneh-
men 

 § 2 Sitz und Studios 

 § 3 Aufgaben, Sendegebiet 

 § 3 a  Informationsrechte

 § 4 Programmauftrag

 § 4 a Erfüllung des Programmauftrags

 § 5 Programmgrundsätze 

 § 5 a  Kurzberichterstattung, Europäische Produkti-
onen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschafts-
produktionen 

 § 6 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

 § 6 a  Inhalte von Werbung und Teleshopping, Kenn-
zeichnung, Sponsoring, Einfügung der Wer-
bung 

 § 6 b Werberichtlinien 

 § 7  Zusammenarbeit mit anderen Rundfunkveran-
staltern 

 § 8 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte

 § 8 a Informationspfl icht 

 § 9 Gegendarstellung 

 § 10 Eingaben und Beschwerden 

 § 11 Anrufungsrecht 

 § 12 Beweissicherung

II. Organisation

 § 13  Organe, Unvereinbarkeit von Ämtern und 
Tätigkeiten 

 § 14  Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft im 
Rundfunkrat und Verwaltungsrat 

1. Der Rundfunkrat

 § 15  Zusammensetzung, Amtsdauer, Kostener-
stattung 

 § 16 Aufgaben des Rundfunkrats 
 § 17 Ausschüsse des Rundfunkrats
 § 18  Sitzungen des Rundfunkrats 
 § 19 Teilnahme an Sitzungen des Rundfunkrats 

2. Der Verwaltungsrat

 § 20  Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, Kosten-
erstattung

 § 21 Aufgaben des Verwaltungsrats 

 § 22 Verfahren des Verwaltungsrats 

 § 23 Sitzungen des Verwaltungsrats 

3. Die Intendantin oder der Intendant

 § 24 Wahl, Amtsdauer, Abberufung, Ausschluss 

 § 25  Aufgaben der Intendantin oder des Inten-
danten 

 § 26 Kündigung des Dienstvertrags

4. Der Schulrundfunkausschuss

 §§ 27 – 29 (weggefallen)

5. Redakteurvertretung, Schlichtungsausschuss, 
Redakteurstatut

 § 30 Redakteurvertretung, Schlichtungsausschuss

 § 31 Redakteurstatut

6. Programmmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

 § 32 Programmmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

III. Finanzwesen

 § 33 Grundsätze der Haushaltswirtschaft

 § 34 Haushaltsplan

 § 35 Aufstellung des Haushaltsplans

 § 36 Übergangsermächtigung

 § 37 Eigenkapital und Rücklagen

 § 38 Deckungsstock

 § 39 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

 § 40  Über- und außerplanmäßige Ausgaben, 
Nachtragshaushalt

 § 41 Jahresabschluß

 § 42 Prüfung durch den Landesrechnungshof

 § 43 Prüfungsverfahren

 § 44  Feststellung und Veröffentlichung des Jahres-
abschlusses

 § 44 a Veröffentlichung sonstiger Prüfungsergebnisse 

 § 44 b Kommerzielle Tätigkeiten

 § 45 Beteiligung an Unternehmen

 § 45 a Kontrolle der Beteiligung an Unternehmen

 § 45 b Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten

 § 46 (weggefallen)

 § 47  Zweckbindung zusätzlicher Rundfunkgebüh-
renmittel

IV. Datenschutz

 § 48 Geltung von Datenschutzvorschriften

 § 49 Datenverarbeitung für publizistische Zwecke

 §§ 50 – 52  (gestrichen)

 § 53  Gewährleistung des Datenschutzes beim WDR

V. Aufsicht

 § 54 Rechtsaufsicht

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen

 § 55  Anwendung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes 

 § 55 a Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

 § 55b  Anwendung des Korruptionsbekämpfungs-
gesetzes
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 § 56 Kabelfunk Dortmund

 § 56 a Berichtspfl icht des Ministerpräsidenten

 § 57  Übergangsregelungen für das Recht auf unent-
geltliche Kurzberichterstattung im Fernsehen

 § 58 Inkrafttreten“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

   „(3) Der ZDF-Staatsvertrag (Artikel 3 des Staats-
vertrags über den Rundfunk im vereinten Deutsch-
land vom 31. August 1991 – GV. NRW. S. 408 –, 
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag (RÄStV) vom 2. April 2009 – 
GV. NRW. S. 199 –) und der Staatsvertrag über die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutsch-
landradio“ (vom 17. Juni 1993, GV. NRW. S. 71; 
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag (RÄStV) vom 2. April 2009 – 
GV. NRW. S. 199 –) bleiben unberührt.“

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Für den WDR gelten die Bestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrags (RStV).“

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „(1) Aufgabe des WDR ist die für die Allgemein-
heit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung 
von Rundfunk im Sinne des RStV. Der WDR bietet 
nach Maßgabe der §§ 11 d bis 11 f RStV Teleme-
dien an, die journalistisch-redaktionell veranlasst 
und journalistisch-redaktionell gestaltetet sind. 
Werbung und Sponsoring fi nden in Telemedien 
nicht statt.“

 b)   Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 5 
eingefügt:

   „(2) Der WDR beteiligt sich am ARD-Fernsehge-
meinschaftsprogramm sowie den weiteren Fern-
sehprogrammen, die im Rahmen der ARD gemäß 
der staatsvertraglichen Ermächtigungen veran-
staltet werden. Er veranstaltet außerdem ein lan-
desweites Fernsehprogramm (§ 11 b Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe i) RStV) inklusive der regionalen Aus-
einanderschaltungen mit Schwerpunkt auf Infor-
mation über Themen aus dem regionalen Sendege-
biet.

   (3) Der WDR veranstaltet folgende Hörfunkpro-
gramme, die neben ihren spezifi schen Schwer-
punkten auch der Darstellung der Regionen die-
nen können:

  1.   ein Hörfunkprogramm, das sich mit aktuellen 
Nachrichten, Informationen und Musik sowie 
unterhaltenden Beiträgen vor allem an jüngere 
Menschen richtet,

  2.   ein Tagesbegleitprogramm mit Musik und aktu-
ellen Informationen aus den verschiedenen 
Regionen Nordrhein-Westfalens, Deutschland 
und der Welt.

  3.   ein musikgeprägtes Kulturprogramm, das sich 
im Schwerpunkt auf Themen der Kultur aus 
Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der 
Welt stützt und auch der kulturellen Darstel-
lung der Regionen dient.

  4.   ein musikgeprägtes Programm, das eine eher 
ältere Zielgruppe anspricht und zielgruppen-
spezifi sche Themen aufgreift, 

  5.   ein wortgeprägtes Hörfunkprogramm, das ein 
informationsbetontes Angebot insbesondere zu 
Themen aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirt-
schaft und Wissenschaft enthält,

  6.   ein Hörfunkprogramm, das sich vor allem The-
men des interkulturellen Zusammenlebens wid-
met.

   (4) Der WDR veranstaltet folgende ausschließlich 
digital übertragenen Hörfunkprogramme:

  1.   ein musikgeprägtes Programm, das sich mit 
altersadäquater Information und Unterhaltung 
an ein jugendliches Publikum richtet,

  2.   ein Programm, das die vorhandenen Kinderan-
gebote des WDR Hörfunks bündelt und neu 
zusammenstellt.

   (5) Der Auftrag des WDR zur Veranstaltung von 
Rundfunkprogrammen umfasst die Verbreitung 
von Radio- und Fernsehtext. Ausschließlich im 
Internet verbreitete Hörfunkprogramme sind nur 
nach Maßgabe eines nach § 11 f RStV durchge-
führten Verfahrens zulässig. Werbung und Spon-
soring fi ndet in den Angeboten nach den Sätzen 1 
und 2 nicht statt. Die Anzahl der ausschließlich im 
Internet verbreiteten Hörfunkprogramme darf die 
Anzahl der terrestrisch verbreiteten Hörfunkpro-
gramme nicht übersteigen.“

 c)   Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6 und wie 
folgt geändert:

  aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Der WDR errichtet und betreibt die für Hör-
funk und Fernsehen erforderlichen Anlagen.“

  bb)  In Satz 3 Nr. 3 wird die Angabe „§ 10“ durch 
die Angabe „§§ 10 bis 10b“ ersetzt.

 d)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7 und wie 
folgt gefasst:

   „(7) Der WDR kann seinem gesetzlichen Auftrag 
durch Nutzung geeigneter Übertragungswege 
nachkommen. Bei der Auswahl des Übertragungs-
weges sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten. Er ist berechtigt, zu 
angemessenen Bedingungen die analoge terrestri-
sche Versorgung schrittweise einzustellen, um Zug 
um Zug den Ausbau und die Zuweisung digitaler 
terrestrischer Übertragungskapazitäten zu ermög-
lichen. Die analoge Verbreitung bisher ausschließ-
lich digital verbreiteter Programme ist unzuläs-
sig.“

 e)   Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden aufgeho-
ben.

 f)   Der bisherig Absatz 6 wird Absatz 8 und wie folgt 
geändert:

  aa)  Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

  bb)  Der folgende neue Satz 3 wird angefügt:

   „§ 11 a Abs. 2 RStV bleibt unberührt.“

 g)   Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9, nach den 
Wörtern „Der WDR kann“ wird das Wort „pro-
grammbegleitend“ eingefügt.

 h)   Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 10 und wie 
folgt gefasst:

   „(10) Der WDR kann zur Herstellung, Veranstal-
tung und Verbreitung von Rundfunkproduktionen 
mit Dritten zusammenarbeiten. Er darf jedoch 
Rundfunkproduktionen nicht in erster Linie zum 
Zweck der wirtschaftlichen Verwertung herstellen 
oder herstellen lassen. Angebote im Rahmen seines 
Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzuläs-
sig; ausgenommen hiervon sind Begleitmaterialien. 
Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehr-
wertdiensten darf er nicht erzielen.“

 i)   Nach Absatz 10 werden folgende Absätze 11 und 
12 angefügt:

   „(11) Der WDR kann im Rahmen seines Auftrags 
mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammenar-
beiten und sich an diesen beteiligen.

   (12) Der WDR kann sich im Rahmen seines Auf-
trags an Maßnahmen der Film- und Hörspielför-
derung beteiligen.“

 j)  Der bisherige Absatz 9 wird aufgehoben.

 k)  Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 13.

 l)   Im neuen Absatz 13 werden die Wörter „neuen 
Diensten“ durch das Wort „Telemedien“ ersetzt.

 m) Der bisherige Absatz 11 wird aufgehoben.
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4.  § 3 a wird wie folgt gefasst:

 „§ 3 a
 Informationsrechte

  Dem WDR stehen die sich aus dem RStV in seiner 
jeweiligen Fassung ergebenden Informationsrechte 
gegenüber Behörden zu.“

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Wörter „sein Fernseh-, Hörfunk- und 
Online-Angebot“ werden durch die Wörter 
„seine Angebote“ ersetzt.

  bb)   Nach dem Wort „freier“ werden die Wörter 
„individueller und öffentlicher“ eingefügt.

  cc)   In Absatz 1 Satz 2 werden hinter dem Komma 
nach dem Wort „politischen“ das Wort „reli-
giösen“ und danach ein Komma eingefügt.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der WDR hat in seinen Angeboten einen 
umfassenden Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und regionale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Die 
Angebote haben der Information, Bildung, Bera-
tung und Unterhaltung zu dienen. Der WDR hat 
Beiträge zur Kultur und Kunst anzubieten.

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) In seinem Angebot leistet der WDR einen Bei-
trag zur Vermittlung von Allgemeinbildung und 
Fachwissen in Ergänzung zu Schule, Ausbildung 
und Beruf. Er trägt mit seinen Angeboten dem 
Erfordernis lebenslangen Lernens ebenso Rech-
nung wie der Stärkung der Medienkompetenz und 
der Förderung der sozialen und gesellschaftlichen 
Integration. Bildungsangebote im Sinne des Sätze 
1 und 2 sind Angebote der Wissensvermittlung 
und Weiterbildung insbesondere in den Bereichen 
Wissenschaft und Technik, Kultur und Religion, 
Geschichte und Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft sowie Sprache.“

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6.  § 4 a wird wie folgt gefasst:

 „§ 4 a
 Erfüllung des Programmauftrages

  (1) Der WDR erlässt auf Vorschlag der Intendantin 
oder des Intendanten Richtlinien zur Programmge-
staltung (Programmrichtlinien), die im Ministerial-
blatt des Landes Nordrhein-Westfalen zu veröffentli-
chen und regelmäßig fortzuschreiben sind. Die 
Programmrichtlinien enthalten insbesondere

 –  Aussagen zur näheren Ausgestaltung und Durch-
führung des Programmauftrags;

 –  Grundsätze zur Sicherung journalistischer und 
qualitativer Standards;

 –  Rahmenvorgaben über die Qualität und Quantität 
der Angebote und Programme;

 –  Angaben über die geplanten Schwerpunkte der 
jeweils anstehenden programmlichen Leistungen;

 –  konzeptionelle Aussagen zur Programmentwick-
lung und zur Stärkung des Regionalbezugs;

 –  Strategien zur Stärkung der Zuschauerbindung 
und -beteiligung.

  Der WDR konkretisiert die inhaltliche Ausrichtung 
seiner Telemedien nach § 11 d RStV nach Maßgabe 
des § 11 f RStV (Telemedienkonzept).

  (2) Der WDR veröffentlicht alle zwei Jahre, einen 
Bericht über die Erfüllung seines Auftrags, über die 
Qualität und Quantität der bestehenden Angebote 
sowie die Schwerpunkte der geplanten Angebote. 
Jährlich berichtet die Intendantin oder der Intendant 
dem Rundfunkrat über den Stand der Erfüllung der 
Programmrichtlinien.“

 7. § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „das Pro-
gramm sowie für neue Dienste, die der WDR an-
bietet“ durch die Wörter „die Angebote des 
WDR“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:

   „(3) Er bietet über sein bisheriges Engagement 
hinaus im Rahmen seiner technischen und fi nan-
ziellen Möglichkeiten vermehrt barrierefreie 
Angebote an.“

 c)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 
folgt geändert:

  aa)   Nach dem Wort „Integration,“ werden die 
Wörter „den gesellschaftlichen Zusammen-
halt,“ eingefügt.

  bb)   Nach dem Wort „Miteinander“ werden die 
Wörter „in Bund und Ländern“ eingefügt.

 d)   Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die neuen 
Absätze 5 bis 7.

 e)   Im neuen Absatz 5 wird in Nr. 1 hinter den Wör-
tern „und der“ das Wort „religiösen“ und ein 
Komma eingefügt.“

 8.  In § 5 a Absatz 2 wird das Wort „Verwaltungsrat“ 
durch das Wort „Rundfunkrat“ ersetzt.

 9.   In § 6 Absatz 4 werden nach dem Wort „über“ die 
Wörter „ihre oder“ eingefügt.

10.   Dem Wortlaut des § 6 a wird folgender Satz 2 ange-
fügt:

  „In Hörfunkprogrammen des WDR ist Werbung bis 
zu der im RStV vorgesehenen Höchstgrenze zuläs-
sig.“

11.  Die §§ 6 c bis e werden aufgehoben.

12.  § 8 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Die Intendantin oder der Intendant hat die Aus-
strahlung der Sendung einer Partei oder Wähler-
gruppe abzulehnen, wenn die Sendung nicht aus-
schließlich dem Zweck der Wahlwerbung dient.“

13.   In § 9 Absatz 8 wird das Wort „Mediendiensten“ 
durch das Wort „Telemedien“ ersetzt.

13 a.  In § 10 Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „wesentli-
che“ gestrichen.

14.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Nummer 5 Satz 2 wird die Angabe 
„Nr. 10“ durch die Angabe „Nr. 9“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Wörter „von diesem abhängigen“ wer-
den durch die Wörter „mit diesem verbun-
denen“ ersetzt.

  bb)   Die Angabe „§ 17“ wird durch die Angabe 
„§ 15“ ersetzt.

 c)  Absatz 4 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. Personen, die privaten Rundfunk veranstal-
ten, den Aufsichtsorganen oder Gremien eines 
privaten Rundfunkveranstalters oder eines mit 
diesem verbundenen Unternehmens (§ 15 Akti-
engesetz) angehören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu diesen stehen; dies gilt nicht 
für vom WDR entsandte Mitglieder von Auf-
sichtsorganen oder Gremien eines Unterneh-
mens nach § 45 oder eines mit diesem verbunde-
nen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz),“.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 
Verwaltungsrates darf wirtschaftliche oder 
sonstige Interessen verfolgen, die geeignet sind, 
die Erfüllung seiner Aufgabe als Mitglied des je-
weiligen Organs dauerhaft zu gefährden. Tatsa-
chen, die eine solche Interessenkollision begrün-
den können, sind durch das Mitglied 
unverzüglich der oder dem Vorsitzenden des je-
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weiligen Organs anzuzeigen. Liegen diese Tatsa-
chen in der Person der oder des Vorsitzenden ei-
nes Organs vor, hat sie oder er unverzüglich die 
Mitglieder dieses Organs sowie die für die 
Rechtsaufsicht zuständige Behörde zu informie-
ren. Über das Vorliegen einer Interessenkollisi-
on entscheidet das jeweilige Organ, wobei die 
oder der Betroffene nicht mitwirkt. Wird eine 
Interessenkollision festgestellt, erlischt die Mit-
gliedschaft in dem jeweiligen Organ.“

 e)   Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 5 a und 
5 b eingefügt:

   „(5 a) Bei Vorliegen einer nicht dauerhaften 
 Interessenkollision fi nden §§ 20 und 21 Ver-
waltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen entsprechende Anwendung. 
Mitglieder des Rundfunkrates und des Verwal-
tungsrates haben alle Verträge, die im Einzelfall 
geeignet sind, eine Interessenkollision befürch-
ten zu lassen und die sie unmittelbar oder mit-
telbar im eigenen oder fremden Namen mit

  a) der Anstalt oder

  b)  einem Unternehmen nach § 45 oder einem von 
diesem abhängigen Unternehmen (§ 15 Akti-
engesetz) oder

  c)  einem Dritten abzuschließen beabsichtigen,

   unverzüglich der oder dem Vorsitzenden des je-
weiligen Organs anzuzeigen. Dieses entscheidet 
darüber, ob eine Interessenkollision zu befürch-
ten ist. Betrifft die Befürchtung die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Rundfunkrates oder 
des Verwaltungsrates, fi ndet Absatz 5 Sätze 3 
und 4 entsprechende Anwendung.

   (5 b) Absätze 5 und 5 a gelten für stellvertreten-
de Mitglieder des Rundfunkrates entsprechend.“

15.   In § 14 Absatz 1 Buchstabe g wird das Wort „und“ 
durch das Wort „bis“ ersetzt.

16.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Absatz 3 wird das Wort „Siebzehn“ 
durch das Wort „Einundzwanzig“ ersetzt.

  bb)  Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

     „3. durch die Landesverbände der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein und Westfalen 
und die Synagogen-Gemeinde Köln,“.

  cc)   In Nummer 7 wird nach dem Wort „Hand-
werkstag“ die Angabe „e.V.“ eingefügt.

  dd)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

     „13. durch die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen e.V.,“.

  ee)  Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

     „14. durch die nach § 12 Landschaftsgesetz 
Nordrhein-Westfalen anerkannten Verei-
ne,“.

  ff)   In Nummer 17 wird der Punkt nach den 
Wörtern „Sozialverband VdK, Landesver-
band Nordrhein-Westfalen“ durch ein Kom-
ma ersetzt.

  gg)   Nach Nummer 17 werden folgende Num-
mern 18 bis 21 eingefügt:

     „18. durch die Vereinigung der Industrie- 
und Handelskammern in Nordrhein-West-
falen e.V.,

    19.  durch den Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. (BITKOM) und den 
Verband der deutschen Internetwirt-
schaft e.V. (eco),

    20.  durch den Verband Freier Berufe im 
Lande Nordrhein-Westfalen e.V.,

   21.  durch die Familienunternehmer – ASU 
e.V. Landesbereich Nordrhein-Westfalen 
und die Wirtschaftsjunioren Nordrhein-
Westfalen e.V.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

     „4. durch die Gewerkschaft ver.di, Landes-
bezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe 
Medien, Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju),“.

  bb)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

     „6. durch die Gewerkschaft ver.di, Landes-
bezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe 
Medien, Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk, 
Betriebsverband Nordrhein-Westfalen,“.

 c)   In Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 werden die Wörter 
„der Behinderten“ jeweils durch die Wörter „der 
Menschen mit Behinderung“ ersetzt.

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Die oder der amtierende Vorsitzende des 
Rundfunkrats stellt zu Beginn der Amtsperiode 
die nach den Satzungen, Statuten oder ver-
gleichbaren Regelungen der entsendungsberech-
tigten Stellen ordnungsgemäße Entsendung fest 
und gibt die Feststellungen dem Rundfunkrat 
bekannt. Die entsendenden Stellen haben alle 
Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der 
Voraussetzungen des § 13 Abs. 4 erforderlich 
sind.

   Weitere Einzelheiten des Verfahrens über die 
Entsendung werden in der Satzung geregelt; in-
soweit bedarf die Satzung der Genehmigung der 
für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde.“

 e)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Semikolon durch einen 
Punkt ersetzt.

  bb)   In dem neuen Satz 2 werden nach dem Wort 
„Rundfunkrats“ die Wörter „und endet mit 
dem ersten Zusammentritt des nachfolgen-
den Rundfunkrats“ eingefügt.

  cc)   Nach dem neuen Satz 2 wird folgender 
Satz 3 angefügt:

     „Dieser erste Zusammentritt erfolgt in der 
letzten Woche der Amtszeit des vorangegan-
genen Rundfunkrats.“

 f)   In Absatz 10 Satz 2 werden die Wörter „der Be-
hinderten“ durch die Wörter „der Menschen mit 
Behinderung“ und die Wörter „ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger“ durch die Wör-
ter „der Menschen mit Migrationshintergrund“ 
ersetzt.

 g)  Absatz 14 wird wie folgt neu gefasst:

   „(14) Der Rundfunkrat wählt aus der Mitte sei-
ner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vor-
sitzende.“

 h)  Absatz 16 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Diese Regelungen in der Satzung bedürfen der 
Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zustän-
digen Behörde“.

 i)   Nach Absatz 17 wird folgender Absatz 18 ange-
fügt:

   „(18) Die Unabhängigkeit der Entscheidungen 
des Rundfunkrats ist organisatorisch und fi nan-
ziell sicherzustellen. Näheres regelt die Sat-
zung.“

17.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

     „7. Beschlüsse über die Programmrichtli-
nien, Telemedienkonzepte, neue, veränderte 
oder fortgeführte Telemedienangebote,“.
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  bb)   Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 
angefügt:

     „8. Beschlüsse über die mittelfristige Fi-
nanzplanung und über die Aufgabenpla-
nung des WDR,“.

  cc)   Die bisherigern Nummern 8 bis 12 werden 
die Nummern 9 bis 13.

  dd)   In der neuen Nummer 13 wird die Angabe 
„§ 3 Abs. 9“ durch die Wörter „§ 45, soweit 
diese von grundsätzlicher Bedeutung für die 
Anstalt sind; von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind insbesondere entsprechende Be-
schlüsse, denen ein Wert von mehr als 2 
Millionen Euro zugrunde liegt.“ ersetzt.

  ee)  Es wird folgende neue Nummer 14 angefügt:

     „14. Beschlüsse über Beteiligungen, die der 
Zusammenarbeit mit Dritten zur Veranstal-
tung und Verbreitung von Programmen die-
nen.“

 b)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:

   „(3) Der Rundfunkrat erlässt die Satzungen 
nach § 11 e RStV sowie die Satzungen nach § 11 f 
Abs. 3 RStV.“

 c)   Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden die neuen 
Absätze 4 bis 8.

 d)   Im neuen Absatz 5 wird folgender Satz 4 ange-
fügt:

   „Er kann von der Intendantin oder dem Inten-
danten die Veröffentlichung seiner Beanstan-
dung im Programm verlangen.“

18.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Rundfunkrat kann in öffentlicher Sit-
zung tagen.“

 b)  In Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:

   „Beschlüsse über neue, veränderte oder fortge-
führte Telemedienangebote bedürfen der Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
der, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.“

19.  § 19 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  Das Wort „Landesregierung“ wird durch die Wör-
ter „für die Rechtsaufsicht zuständige Behörde“ er-
setzt.

20.   In § 20 Absatz 6 Satz 4 wird das Wort „Landesre-
gierung“ durch die Wörter „für die Rechtsaufsicht 
zuständigen Behörde“ ersetzt.

21.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe „§ 3 
Abs. 9“ durch die Angabe „§ 16 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 13 und 14“ und der Punkt nach dem Wort 
„werden“ durch ein Komma ersetzt.“

 b)  In Absatz 2 wird folgende Nummer 6 angefügt:

   „6. führt die Kontrolle nach § 45 a und § 45 b 
durch.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 4 werden die Wörter „mit Aus-
nahme von Beteiligungen“ gestrichen und 
die Angabe „§ 3 Abs. 9“ durch die Angabe 
„§ 45“ ersetzt.“

  bb)   In Nummer 6 wird das Wort „Bankkredi-
ten“ durch das Wort „Krediten“ ersetzt.

  cc)  Folgende Nummer 12 wird angefügt:

    „12. die Tätigkeitsbereiche der kommerziellen 
Tochterunternehmen vor Aufnahme der Tä-
tigkeit (§ 44 b Abs. 2).“

22.  Der 4. Unterabschnitt wird aufgehoben.

23.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Redakteur-
vertretung“ durch das Wort „Redakteurver-
sammlung“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird das Wort „Redakteurver-
sammlung“ durch das Wort „Redakteurver-
tretung“ ersetzt.

  bb)   In Satz 3 werden die Angaben „Abs. 2 bis 4 
Satz 1, 2 und 4“ durch die Angaben „Abs. 2 
bis 4 Satz 1 und 2“ ersetzt.

24.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)   Dem Wortlaut des Absatzes 3 werden folgende 
Sätze 1 bis 3 vorangestellt:

   „Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweite-
rung und zur Verbesserung der Betriebsanlagen 
aufgenommen werden. Die Aufnahme muss be-
triebswirtschaftlich begründet sein. Ihre Verzin-
sung und Tilgung aus Mitteln der Betriebsein-
nahmen, insbesondere der Rundfunkgebühren, 
muss auf Dauer gewährleistet sein.“

25.  § 41 wird wie folgt geändert 

 a)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt:

   „(4) Der WDR veröffentlicht die für die Tätig-
keit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge der In-
tendantin oder des Intendanten und der vom 
Rundfunkrat gewählten Direktorinnen und Di-
rektoren unter Namensnennung, aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen 
Komponenten sowie Komponenten mit langfris-
tiger Anreizwirkung, im Geschäftsbericht. 
Satz 1 gilt auch für:

  1.   Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

  2.   Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Bar-
wert sowie den von dem WDR während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag,

  3.   während des Geschäftsjahres vereinbarte Än-
derungen dieser Zusagen und

  4.   Leistungen, die einer der betroffenen Perso-
nen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Ge-
schäftsjahres beendet hat, in diesem Zusam-
menhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind.“

   b)  Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Ab-
sätze 5 bis 7.

   c)  Im neuen Absatz 7 Satz 2 wird das Wort 
„Landesregierung“ durch die Wörter „für 
die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde“ 
ersetzt.

26.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 42
 Prüfung durch den Landesrechnungshof“.

 b)   In Absatz 3 werden die Nummern 4 bis 7 zu den 
Nummern 1 bis 4.

27.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Prü-
fung“ die Wörter „des Jahresabschlusses und 
der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschafts-
führung des WDR“ eingefügt.
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 b)   Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt:

   „(6) Der Landesrechnungshof teilt das Ergebnis 
seiner Prüfung nur dem WDR, der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde und der 
unabhängigen Kommission zur Überprüfung 
und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) mit. Das Ergebnis seiner 
Prüfung nach § 45 a bei einem Beteiligungsun-
ternehmen des WDR teilt der Landesrechnungs-
hof auch dem Beteiligungsunternehmen selbst 
mit.“

28.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)   Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Ab-
sätze 1 bis 3.

 c)   Im neuen Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Prüfungsberichts“ die Wörter „zum Jah-
resabschluss“ eingefügt.

 d)   Im neuen Absatz 3 werden nach dem Wort „Prü-
fungsberichts“ die Wörter „zum Jahresab-
schluss“ eingefügt.

29.   Nach § 44 werden folgende § 44 a und § 44 b ange-
fügt:

 „§ 44 a
 Veröffentlichung sonstiger Prüfungsergebnisse

  Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens betreffend 
die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung des WDR 
einschließlich seiner Beteiligungsunternehmen sind 
die vom Landesrechnungshof für nicht erledigt er-
klärten Teile des Prüfungsberichts zu veröffentli-
chen. Dabei sind die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse zu wahren.

 § 44 b
 Kommerzielle Tätigkeiten

  (1) Der WDR ist berechtigt, kommerzielle Tätigkei-
ten auszuüben. Kommerzielle Tätigkeiten sind Be-
tätigungen, bei denen Leistungen auch für Dritte 
im Wettbewerb angeboten werden, insbesondere 
Werbung und Sponsoring, Verwertungsaktivitäten, 
Merchandising, Produktion für Dritte und die Ver-
mietung von Senderstandorten an Dritte. Diese Tä-
tigkeiten dürfen nur unter Marktbedingungen er-
bracht werden. Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
durch rechtlich selbständige Tochtergesellschaften 
zu erbringen. Bei geringer Marktrelevanz kann eine 
kommerzielle Tätigkeit durch den WDR selbst er-
bracht werden; in diesem Fall ist eine getrennte 
Buchführung vorzusehen. Der WDR hat sich bei 
den Beziehungen zu seinen kommerziell tätigen 
Tochterunternehmen marktkonform zu verhalten 
und die entsprechenden Bedingungen, wie bei einer 
kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen gegenüber 
einzuhalten.

  (2) Die Tätigkeitsbereiche sind vom Verwaltungsrat 
(§ 21 Abs. 3) vor Aufnahme der Tätigkeit zu geneh-
migen; dem Rundfunkrat ist Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Die Prüfung umfasst folgende 
Punkte:

 1.   die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und 
Umfang, die die Einhaltung der marktkonfor-
men Bedingungen begründet (Marktkonformi-
tät) einschließlich eines Fremdvergleichs,

 2.   den Vergleich mit Angeboten privater Konkur-
renten,

 3.  Vorgaben für eine getrennte Buchführung und

 4.  Vorgaben für eine effiziente Kontrolle.“

30.  § 45 wird wie folgt gefasst:

 „§ 45
 Beteiligung an Unternehmen

  (1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen 
oder sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegen-

stand hat, darf sich der WDR unmittelbar oder mit-
telbar beteiligen, wenn

 1.   dies im sachlichen Zusammenhang mit seinen 
gesetzlichen Aufgaben steht,

 2.   das Unternehmen die Rechtsform einer juristi-
schen Person besitzt,

 3.   die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des 
Unternehmens einen Aufsichtsrat oder ein ent-
sprechendes Organ vorsieht.

  Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht er-
füllt sein, wenn die Beteiligung nur vorübergehend 
eingegangen wird und unmittelbaren Programm-
zwecken dient. Das Prüfungsrecht des Landesrech-
nungshofes nach § 45 a Abs. 3 bleibt unberührt. 
Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungs-
rats dürfen nicht Gesellschafter eines Unterneh-
mens sein, an dem der WDR direkt oder indirekt als 
Gesellschafter beteiligt ist.

  (2) Bei Beteiligungsunternehmen hat sich der WDR 
in geeigneter Weise den nötigen Einfl uss auf die 
Geschäftsleitung des Unternehmens, insbesondere 
eine angemessene Vertretung im Aufsichtsgremium, 
zu sichern. Die Entsendung von Vertreterinnen 
oder Vertretern des WDR in das jeweilige Auf-
sichtsgremium erfolgt durch die Intendantin oder 
den Intendanten. Soweit dies nach Beteiligungsum-
fang und Gesellschaftszweck möglich und ange-
messen ist, können Mitglieder des Rundfunkrats 
und des Verwaltungsrats in das Aufsichtsgremium 
entsandt werden. Ihre Amtszeit im Aufsichtsgremi-
um hat mit der Beendigung ihrer Mitgliedschaft im 
benennenden Gremium und der Entsendung eines 
neuen Mitglieds zu enden.

  Eine Prüfung der Betätigung des WDR bei dem Un-
ternehmen unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze durch einen Wirtschaftsprüfer ist aus-
zubedingen.

 (3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend

 1.   für juristische Personen des Privatrechts, die 
vom WDR oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten begründet werden und de-
ren Geschäftsanteile sich ausschließlich in deren 
Hand befi nden.

 2.  für Beteiligungen des WDR an gemeinnützigen 
Rundfunkunternehmen und Pensionskassen.

  (4) Befi nden sich die Anteile an der juristischen 
Person des Privatrechts ausschließlich in der Hand 
des WDR, hat er sicherzustellen, dass der oder die 
Vorsitzende des Rundfunkrats und des Verwal-
tungsrats an den Gesellschafterversammlungen der 
juristischen Person ohne Stimmrecht teilnehmen 
können und ihnen dieselben Informations-, Frage- 
und Kontrollbefugnisse wie einem Gesellschafter 
zustehen. Die Vorsitzenden des Rundfunkrats und 
des Verwaltungsrats haben ihr jeweiliges Gremium 
über die wesentlichen Angelegenheiten und Ge-
schäftsvorfälle zu unterrichten, wobei insbesondere 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der juristi-
schen Person angemessen zu wahren sind.

  (5) Für kommerziell tätige Beteiligungsunterneh-
men darf der WDR keine Haftung übernehmen.

  (6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des priva-
ten oder des öffentlichen Rechts, an denen der 
WDR unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich be-
teiligt ist, wirkt der WDR darauf hin, dass die für 
die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, 
Leistungszusagen und Leistungen jedes einzelnen 
Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, 
des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung ent-
sprechend § 41 Abs. 4 angegeben werden. Das Glei-
che gilt, wenn der WDR nur zusammen mit anderen 
Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich be-
teiligt ist. Die auf Veranlassung des WDR gewähl-
ten oder entsandten Mitglieder setzen diese Ver-
pfl ichtung um. Ist der WDR nicht mehrheitlich, 
jedoch in Höhe von mindestens 25 vom Hundert an 
einem Unternehmen im Sinne des Satzes 1 unmit-
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telbar oder mittelbar beteiligt, soll er auf eine Ver-
öffentlichung entsprechend Satz 1 hinwirken. Der 
WDR soll sich an der Gründung oder an einem be-
stehenden Unternehmen im Sinne der Sätze 1 bis 4 
nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die für 
die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge 
und Leistungszusagen entsprechend Satz 1 angege-
ben werden.“

31.   Nach § 45 werden folgende § 45 a und § 45 b ange-
fügt:

 „§ 45 a
 Kontrolle der Beteiligung an Unternehmen

  (1) Der WDR hat ein effektives Controlling über 
seine Beteiligungen nach § 45 einzurichten. Die In-
tendantin oder der Intendant hat den Rundfunkrat 
und den Verwaltungsrat regelmäßig über die we-
sentlichen Vorgänge in den Beteiligungsunterneh-
men, insbesondere über deren fi nanzielle Entwick-
lung, zu unterrichten.

  (2) Die Intendantin oder der Intendant hat dem 
Rundfunk- und dem Verwaltungsrat jährlich einen 
Beteiligungsbericht vorzulegen. Dieser Bericht 
schließt folgende Bereiche ein:

 1.   die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und 
mittelbarer Beteiligungen und ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung für den WDR,

 2.   die gesonderte Darstellung der Beteiligungen 
mit kommerziellen Tätigkeiten und Nachweis 
der Erfüllung der staatsvertraglichen Vorgaben 
für kommerzielle Tätigkeiten und

 3.   die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen 
einschließlich von Vorgängen mit besonderer 
Bedeutung.

  Der Bericht ist dem Landesrechnungshof und der 
für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde zu 
übermitteln.

  (3) Der Landesrechnungshof prüft die Wirtschafts-
führung bei solchen Unternehmen des Privatrechts, 
an denen der WDR unmittelbar, mittelbar, auch zu-
sammen mit anderen Anstalten oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt 
ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung 
diese Prüfungen durch einen Rechnungshof vor-
sieht. Der WDR ist verpfl ichtet, für die Aufnahme 
der erforderlichen Regelungen in den Gesellschafts-
vertrag oder die Satzung des Unternehmens zu sor-
gen.

  (4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung 
zuständig, können sie die Prüfung einem dieser 
Rechnungshöfe übertragen.

 § 45 b
 Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten

  (1) Bei Mehrheitsbeteiligungen des WDR, bei denen 
ein Prüfungsrecht der zuständigen Rechnungshöfe 
besteht, ist der WDR zusätzlich zu den allgemein 
bestehenden Prüfungsrechten des Landesrech-
nungshofs verpfl ichtet, darauf hinzuwirken, dass 
die Beteiligungsunternehmen den jährlichen Ab-
schlussprüfer nach § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB nur im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Rechnungshof 
bestellen. Der WDR hat dafür Sorge zu tragen, dass 
das Beteiligungsunternehmen vom Abschlussprüfer 
im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch 
die Marktkonformität seiner kommerziellen Tätig-
keiten auf der Grundlage zusätzlicher vom zustän-
digen Rechnungshof festzulegender Fragestellun-
gen prüfen lässt und den Abschlussprüfer 
ermächtigt, das Ergebnis der Prüfung zusammen 
mit dem Abschlussbericht dem zuständigen Rech-
nungshof mitzuteilen. Diese Fragestellungen wer-
den von dem für die Prüfung zuständigen Rech-
nungshof festgelegt und umfassen insbesondere den 
Nachweis der Einhaltung der staatsvertraglichen 
Vorgaben für kommerzielle Aktivitäten. Der WDR 
ist verpfl ichtet, für die Aufnahme der erforderli-
chen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung des Beteiligungsunternehmens zu sor-
gen. Die Wirtschaftsprüfer testieren den Jahresab-

schluss der Beteiligungsunternehmen und berichten 
dem zuständigen Rechnungshof auch hinsichtlich 
der in Satz 2 und 3 genannten Fragestellungen. Sie 
teilen das Ergebnis und den Abschlussbericht dem 
zuständigen Rechnungshof mit. Der zuständige 
Rechnungshof wertet die Prüfung aus und kann in 
jedem Einzelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den be-
treffenden Beteiligungsunternehmen ergreifen. 
Über festgestellte Verstöße gegen die Bestimmun-
gen zur Marktkonformität unterrichtet der zustän-
dige Rechnungshof die für die Rechtsaufsicht über 
den WDR zuständige Behörde. Die durch die ergän-
zenden Prüfungen zusätzlich entstehenden Kosten 
tragen die jeweiligen Beteiligungsunternehmen.

  (2) Der zuständige Rechungshof teilt das Ergebnis 
der Prüfungen der Intendantin oder dem Intendan-
ten, dem Rundfunkrat, dem Verwaltungsrat und 
den Beteiligungsunternehmen mit. Über die we-
sentlichen Ergebnisse unterrichtet der zuständige 
Rechnungshof die Landesregierung, den Landtag 
und die unabhängige Kommission zur Überprüfung 
und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunk-
anstalten (KEF). Dabei achtet er darauf, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der geprüften Beteiligungs-
unternehmen nicht beeinträchtigt wird und insbe-
sondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ge-
wahrt werden.“

32.  § 46 wird aufgehoben.

33.   Dem Wortlaut des § 53 Absatz 7 wird folgender 
Satz 2 angefügt:

  „Dieser Bericht ist im Online-Angebot des WDR zu 
veröffentlichen.“

34.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)   In den Absätzen 1, 2 und 4 werden die Wörter 
„Die Landesregierung“ jeweils durch die Wörter 
„Der Ministerpräsident“ ersetzt.

 b)  In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „In Verfahren nach § 11 f Abs. 7 RStV gibt der 
Ministerpräsident den anderen Ministerien vor 
Abschluss des Verfahrens die Gelegenheit zur 
Stellungnahme und entscheidet im Einverneh-
men mit diesen.“

 c)   In Absatz 2 wird das Wort „ihr“ durch das Wort 
„ihm“ ersetzt.

 d)   In Absatz 3 werden die Wörter „die Landes-
regierung“ jeweils durch die Wörter „der 
 Ministerpräsident“ und die Wörter „von der 
Landesregierung“ durch die Wörter „vom 
 Ministerpräsidenten“ ersetzt.

 e)   In Absatz 4 werden die Wörter „der Landesre-
gierung“ durch die Wörter „des Ministerpräsi-
denten“ ersetzt.

35.  § 55 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) § 72 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LPVG ist auf den 
WDR mit der Maßgabe anwendbar, dass § 72 
Abs. 1 Satz 1 LPVG nicht für Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer gilt, die ein Entgelt nach 
der höchsten Vergütungsgruppe des WDR-Ver-
gütungstarifvertrags in seiner jeweiligen Fas-
sung oder darüber hinaus erhalten oder maß-
geblich an der Programmgestaltung beteiligt 
sind.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die endgültig entscheidende Stelle (§ 68 
LPVG) ist die Intendantin oder der Intendant.“

 c)   Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:

   „(5) Ortskräfte in den Auslandsstudios des WDR 
sind nicht Beschäftigte im Sinne des § 5 LPVG.“
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36.  Nach § 55 werden folgende § 55 a und b eingefügt:

 „§ 55  a
 Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

  Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW) fi ndet 
auf den WDR Anwendung, es sei denn, dass journa-
listisch-redaktionelle Informationen betroffen sind.

 § 55 b
 Anwendung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

  Abweichend von § 17 des Korruptionsbekämp-
fungsgesetzes erteilen die Mitglieder des Rund-
funkrats und des Verwaltungsrats die in dieser 
Vorschrift geforderten Auskünfte gegenüber dem 
oder der jeweiligen Gremienvorsitzenden.“

37.   In § 56 a wird die Angabe „2010“ durch die Wörter 
„2014 und im Anschluss daran alle fünf Jahre“ er-
setzt.

Artikel 2
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 334), zuletzt geändert durch das 
12. Rundfunkänderungsgesetz vom 5. Juni 2007 (GV. 
NRW. S. 192), wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

 „Inhaltsübersicht

 Abschnitt I
 Allgemeine Vorschriften

 § 1 Geltungsbereich

 § 2 Grundsätze

 § 3 Begriffsbestimmungen

 Abschnitt II
 Zulassung

 § 4 Grundsätze

 § 5 Zulassungsvoraussetzungen

 § 6  Inkompatibilität

 § 7  Zulassungsverfahren

 § 8  Zulassungsbescheid

 § 9  Änderungen nach der Zulassung

 Abschnitt III
 Übertragungskapazitäten

 Unterabschnitt 1:
 Zuordnung

 § 10 Grundsätze

 § 10a  Zuordnung digitaler terrestrischer 
 Übertragungskapazitäten

 § 10b  Pilotversuch zur Einführung digitaler 
 terrestrischer Übertragungstechniken

 § 11 Zuordnungsverfahren

 Unterabschnitt 2:
 Zuweisung

 § 12 Zuweisungserfordernis

 § 13 Zuweisungsvoraussetzungen

 § 14 Vorrangentscheidung

 § 15 Ausschreibung

 § 16 Zuweisungsverfahren

 § 17 Zuweisungsbescheid

 Unterabschnitt 3:
 Belegung von Kabelanlagen

 § 18 Analoge Kabelanlagen

 § 19 Ausnahmen

 § 20 Verfahren

 § 21 Digitalisierte Kabelanlagen

 § 22 Unentgeltlichkeit

 Unterabschnitt 4:
 Weiterverbreitung in Kabelanlagen

 § 23 Grundsätze

 § 24 Anzeigepfl icht

 § 25 Beanstandung und Aussetzung

 § 26 Untersagung

 Abschnitt IV
 Umstellung von analoger auf digitale Übertragung, 

Experimentierklausel

 § 27 Aufgabe der LfM

 § 28  Zuweisung im Rahmen von Pilotversuchen 
zur Einführung digitaler terrestrischer 
 Übertragungstechniken 

 § 29  Programmbouquets und Multiplexe bei 
 digitaler terrestrischer Verbreitung

 § 30 Experimentierklausel

 Abschnitt V
 Anforderungen an das Programm und 

Veranstalterpflichten

 § 31 Programmauftrag und Programmgrundsätze

 § 31 a Regionalfensterprogramme

 § 32 Redaktionell Beschäftigte

 § 33 Sicherung der Meinungsvielfalt

 § 33 a  Veranstaltung von und Beteiligung an Rund-
funkprogrammen durch Presseunternehmen

 § 33 b Sendezeit für unabhängige Dritte

 § 33 c Programmbeirat

 § 33 d Aufgaben des Programmbeirates

 § 33 e Verpfl ichtungszusagen

 § 34 Zugangsfreiheit

 § 35 Unzulässige Angebote, Jugendschutz

 § 36 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte

 § 37  Kurzberichterstattung, europäische Produkti-
onen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschafts-
produktionen

 § 38  Finanzierung, Werbung, Sponsoring, 
 Teleshopping, Gewinnspiele

 § 38 a Informationsrechte

 Abschnitt VI
 Medienkompetenz, Bürgermedien und 
 Mediennutzerschutz

 Unterabschnitt 1:
 Grundsätze

 § 39 Medienkompetenz

 § 40 Bürgermedien

 § 40 a Bürgerfunk im lokalen Hörfunk

 § 40 b Programmbeiträge für lokalen Hörfunk

 § 40 c Bürgerfernsehen

 § 40 d Sendungen in Hochschulen

 § 41 Qualitätskennzeichen
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 Unterabschnitt 2:
 Programmbeschwerde und Auskunftsrechte

 § 42 Programmbeschwerde

 § 43  Einsichtnahmerecht und Aufzeichnungs-
pfl icht

 Unterabschnitt 3:
 Recht auf Gegendarstellung

 § 44 Gegendarstellung

 § 45 Rechtsweg

 Unterabschnitt 4:
 Datenschutz und Datenschutzrechte

 § 46 Datenschutz beim privaten Rundfunk

 § 47 Geheimhaltung

 § 48 Datenschutzbeauftragte des Veranstalters

 § 49 Datenschutzbeauftragte der LfM

 § 50  Überwachung des Datenschutzes bei der LfM

 § 51  Überwachung des Datenschutzes bei Veran-
staltern von Rundfunkprogrammen

 Abschnitt VII
 Lokaler Hörfunk

 § 52 Veranstalter

 § 53 Programmgrundsätze

 § 54 Verbreitungsgebiet

 § 55 Programmdauer

 § 56 Rahmenprogramm

 § 57 Sendezeit für Dritte

 § 58 Zulassung zum lokalen Hörfunk

 § 58 a  Besondere Zulassungsvoraussetzungen für 
Veranstaltergemeinschaften

 § 59 Betriebsgesellschaft

 § 60 Rechte und Pfl ichten

 § 61 Kündigung der Vereinbarung

 § 62  Zusammensetzung der Veranstaltergemein-
schaft

 § 63 Bestimmung der Gründungsmitglieder

 § 64 Mitgliedschaft

 § 65 Mitgliederversammlung

 § 66 Vorstand

 § 67  Chefredakteurin oder Chefredakteur, Redak-
tionsstatut

 § 68 Stellen- und Wirtschaftsplan

 § 69 Informationspfl ichten

 § 70 Anwendbare Vorschriften

 Abschnitt VIII 
 (weggefallen)

 Abschnitt IX
 Sendungen in Einrichtungen, Wohnanlagen 
 und bei örtlichen Veranstaltungen

 § 83 Vereinfachtes Zulassungsverfahren

 § 84 Sendungen in Einrichtungen

 § 85 Sendungen in Wohnanlagen

 § 86 Sendungen bei örtlichen Veranstaltungen

 Abschnitt X
 Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen

 Unterabschnitt 1:
 Allgemeine Vorschriften

 § 87 Rechtsform

 § 88 Aufgaben

 § 89 Beteiligungen

 § 90 Organe

 § 91 Inkompatibilität

 § 92   Vorzeitige Beendigung der Organmitglied-
schaft

 Unterabschnitt 2:
Medienkommission

 § 93 Zusammensetzung

 § 94 Aufgabe

 § 95 Rechte und Pfl ichten, Kontrahierungsverbot

 § 96 Amtszeit

 § 97 Vorsitz und Verfahren

 § 98 Sitzungen

 § 99 Aufwendungen

Unterabschnitt 3:
Direktorin oder Direktor

 § 100 Wahl

 § 101 Inkompatibilität

 § 102 Vertretung

 § 103 Aufgaben

 § 104 Vertreterin oder Vertreter

 Unterabschnitt 4: 
 (weggefallen)

 Unterabschnitt 5:
 Haushalts- und Wirtschaftsführung, Rechtsaufsicht

 § 109 Haushaltsplan

 § 110  Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit

 § 111 Ermächtigung

 § 112 Jahresabschluss und Geschäftsbericht

 § 113 Prüfung des Jahresabschlusses

 § 114 Prüfungsverfahren

 § 115 Veröffentlichung

 § 116 Finanzierung

 § 117 Rechtsaufsicht

 Abschnitt XI
 Verfahren bei Rechtsverstößen, Rücknahme 
 und Widerruf

 § 118 Rechtsverstoß

 § 119 Rücknahme der Zulassung

 § 120 Widerruf der Zulassung

 § 121 Vertreter

 § 122  Rücknahme der Zuweisung einer Über-
tragungskapazität

 § 123  Widerruf der Zuweisung einer Über-
tragungskapazität

 § 124 Vermögensnachteile
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 Abschnitt XII
 Ordnungswidrigkeiten

 § 125 Ordnungswidrigkeiten

 § 126 Strafbestimmung

 Abschnitt XIII
 Übergangs- und Schlussvorschriften

 § 127 (weggefallen)

 § 128 (weggefallen)

 § 129 Landesrundfunkgesetz

 § 130 Inkrafttreten, Berichtspfl icht“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung und 
Verbreitung von Rundfunk und Telemedien in 
Nordrhein-Westfalen.“

 b)   Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

   „(2) Soweit dieses Gesetz keine besonderen Be-
stimmungen enthält, gelten für bundesweite, län-
derübergreifende und nicht länderübergreifende 
Angebote und Plattformen die Bestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrages (RStV), des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages (JMStV), des ZDF-
Staatsvertrages, des Staatsvertrages über die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts Deutsch-
landradio und des Rundfunkfi nanzierungsstaats-
vertrages. § 8 Abs. 1 und 2 bleiben unberührt.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 d)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Von den Bestimmungen der Abschnitte V 
und VI gelten für Teleshoppingkanäle nur die 
§§ 34, 35 und 38 Abs.1 sowie die §§ 46 bis 51.“

 3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Ziel dieses Gesetzes ist es, die Meinungs- und 
Angebots- und Anbietervielfalt des Rundfunks 
sowie die Vielfalt der vergleichbaren Telemedien 
(Telemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet 
sind) in Nordrhein-Westfalen zu garantieren und 
zu stärken.“

 b)   In Satz 3 wird das Wort „Mediendienste“ durch 
das Wort „Telemedien“ ersetzt.

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Nummern 1 bis 6 und 9 werden aufgeho-
ben.

  bb)   Die bisherigen Nummern 7, 8 und 10 werden 
die Nummern 1 bis 3.

  cc)   In der neuen Nummer 3 wird das Wort „Pro-
grammmultiplex“ durch das Wort „Multi-
plex“ und das Wort „Mediendiensten“ durch 
das Wort „Telemedien“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Nummer 3 wird das Wort „dessen“ 
durch das Wort „deren“ ersetzt.

 c)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) Soweit in diesem Gesetz die Zuordnung oder 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten gere-
gelt ist, umfasst dies bei digitalen Übertragungs-
kapazitäten auch die Zuordnung oder Zuweisung 
von Teilen einer Übertragungskapazität.“

 5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 b)   Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 2 und 3.

 c)   Im neuen Absatz 3 wird die Angabe „ VII“ durch 
die Angabe „VI“ ersetzt.

 d)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Wer Hörfunkprogramme ausschließlich im 
Internet verbreitet, bedarf keiner Zulassung. Er 
hat das Angebot bei der gem. § 36 Abs. 1 RStV 
zuständigen Landesmedienanstalt anzuzeigen.“

 6.  § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird aufgehoben.

 b)   Im neuen Wortlaut werden die Wörter „zu sonsti-
gen Rundfunkveranstaltungen“ gestrichen.

 c)   Nach dem Wort „Verwaltungsverfahrensgesetz“ 
werden die Wörter „für das Land Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt.

 7.  § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Es gelten § 21 Abs. 6 Satz 1 2. Alternative, Satz 2, 
Absatz 7, § 22 RStV entsprechend.“

 8.   § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Wort „Mediendienste“ wird durch die 
Wörter „vergleichbare Telemedien“ ersetzt.

  bb)   Das Wort „Mediendiensten“ wird durch die 
Wörter „vergleichbare Telemedien“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Rund-
funk“ die Wörter „einschließlich programm-
begleitender Dienste“ eingefügt.

  bb)   In Satz 2 werden nach dem Wort „Hörfunk“ 
die Wörter „im Sinne des § 54 Abs. 2“ einge-
fügt.

  cc)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Im Übrigen werden Übertragungskapazitä-
ten nach den folgenden Gesichtspunkten zu-
geordnet:

    1.  Sicherung der funktionsgerechten Erfül-
lung des gesetzlichen Auftrags des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks,

    2.  Sicherung einer möglichst umfassenden 
Versorgung der Bevölkerung mit einem 
vielfältigen Programmangebot und pro-
grammbegleitenden Diensten des privaten 
Rundfunks,

    3.  Berücksichtigung landesweiter, regionaler 
und lokaler Belange,

    4.  Sicherung der Fortentwicklung des Rund-
funks durch neue Rundfunktechniken,

    5.  Versorgung der Bevölkerung mit ver-
gleichbaren Telemedien.“

 c)   Absätze 3 bis 5 werden durch folgende Absätze 3 
und 4 ersetzt:

   „(3) Die Zuordnung von Übertragungskapazitä-
ten erfolgt befristet. Die Befristung soll in der 
Regel 15 Jahren betragen. Die Zuordnung kann 
mit weiteren Nebenbestimmungen versehen wer-
den.

   (4) Wird die Zuordnung mit Nebenbestimmungen 
versehen, so sind dabei die berechtigten Interes-
sen der Begünstigten angemessen zu berücksich-
tigen.“

 9.   Nach § 10 werden folgende §§ 10 a und 10 b einge-
fügt:

 „§ 10 a
 Zuordnung digitaler terrestrischer 
 Übertragungskapazitäten

  Bei der Zuordnung digitaler, terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten sind neben den in § 10 Abs. 2 Nr. 1 
bis 5 genannten Kriterien folgende Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen:

 1.  die Ergebnisse eines Pilotversuchs nach § 10 b;

 2.   Investitionen, die zum Aufbau des Sendenetzes 
eingesetzt wurden;
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 3.   im Rahmen der Zuordnung digitaler Übertra-
gungskapazitäten für den lokalen Hörfunk ist ei-
ne fl ächendeckende Versorgung anzustreben.

 § 10 b
 Pilotversuche zur Einführung digitaler 
 terrestrischer Übertragungstechniken

  (1) Zum Zwecke der Einführung digitaler terrestri-
scher Übertragungstechniken ist die Durchführung 
von befristeten Pilotversuchen zulässig. Die Befris-
tung soll drei Jahre in der Regel nicht überschreiten. 
Diese Pilotversuche dienen der Vorbereitung von 
Entscheidungen über die künftige Nutzung digitaler 
terrestrischer Übertragungstechniken.

  (2) Der Ministerpräsident gibt die für den Versuchs-
zweck zur Verfügung stehenden Übertragungskapa-
zitäten bekannt und wirkt darauf hin, dass sich die 
Beteiligten über eine sachgerechte Zuordnung eini-
gen. Kommt eine Einigung zustande, ordnet der Mi-
nisterpräsident die Übertragungskapazitäten zu und 
unterrichtet den im Landtag zuständigen Ausschuss 
entsprechend.

  (3) Kommt eine Einigung zwischen den Beteiligten 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe nicht 
zustande, entscheidet der Ministerpräsident unter 
Berücksichtigung des Versuchszwecks und der Stel-
lungnahmen der Beteiligten. Hierbei sind die in § 10 
Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und § 10 a genannten Gesichts-
punkte zu berücksichtigen und eine ausgewogene 
Verteilung der Übertragungskapazitäten zwischen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstaltern 
anzustreben.“

10.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Medien-
ausschuss des Landtages“ durch die Wörter „im 
Landtag zuständigen Ausschuss“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Wörter „die Landesregierung“ werden 
durch die Wörter „der Ministerpräsident“ er-
setzt.

  bb)   Die Wörter „Medienausschusses des Landta-
ges“ werden durch die Wörter „im Landtag 
zuständigen Ausschusses“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert

  aa)   Die Wörter „Die Landesregierung“ durch die 
Wörter „Der Ministerpräsident“ ersetzt.

  bb)   Das Wort „kann“ wird durch das Wort „soll“ 
ersetzt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter 
„Kanälen auf Satelliten“ werden durch das 
Wort „Übertragungskapazitäten“ ersetzt.

  bb)  Folgende Sätze 2 und 3 werden angefügt:

     „In dem Antrag ist der konkrete Bedarf für 
die Übertragungskapazitäten darzulegen. 
Auch außerhalb des Zuordnungsverfahrens 
koordiniert die LfM die Interessen der priva-
ten Anbieter und wirkt unter diesen auf 
sachgerechte Lösungen hin.“

11.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Nach dem Wort „Sender“ werden die Wörter 
„und Satellit“ gestrichen.

  bb)   Nach den Wörtern „Verbreitung in“ wird das 
Wort „analogen“ eingefügt.

  cc)   Die Angabe „§§ 18 Abs. 9, 21 Abs. 2, 3 und 
6“ wird durch die Angabe „§ 18 Abs. 9“ er-
setzt.

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „Mediendiensten“ 
durch die Wörter „vergleichbaren Telemedien“ 
ersetzt.

12.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

13.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Vielfalt“ die Wörter „und zur Angebotsvielfalt“ 
eingefügt.

 b)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Bei der Zuweisung digitaler terrestrischer 
Übertragungskapazitäten in dem nach § 54 fest-
gelegten Verbreitungsgebiet sind ausschließlich 
lokale Hörfunkprogramme zu berücksichtigen.“

 c)   Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie 
folgt gefasst:

   „(5) Vergleichbare Telemedien und Teleshopping-
kanäle sind entsprechend ihres Beitrags zur An-
gebots- und Anbietervielfalt angemessen zu be-
rücksichtigen. Absatz 3 Nr. 2, 3 und 4 sind bei 
der Beurteilung des Beitrages von Teleshopping-
kanälen zur Anbietervielfalt nicht zu berücksich-
tigen.“

14.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 2 werden die Wörter „Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen“ durch die Wör-
ter „Online-Angebot der LfM“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

   „Auf diese Bekanntmachung ist jeweils im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
hinzuweisen.“

15.   In § 16 Absatz 3 Satz 1wird nach dem Wort „Pro-
gramm-“ ein Komma und das Wort „Angebots-“ 
eingefügt.

16.  Dem § 17 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Der Bescheid kann mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden.“

17.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „sowie ein Fern-
sehprogramm über einen offenen Kanal im jewei-
ligen Versorgungsgebiet der Kabelanlage“ gestri-
chen.

 b)   In Absatz 8 wird das Wort „Mediendienste“ 
durch die Wörter „vergleichbaren Telemedien“ 
ersetzt.

 c)  Absatz 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Mediendiensten“ 
durch die Wörter „vergleichbaren Telemedi-
en“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird die Angabe „4 und 6“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt.

 d)   Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 ange-
fügt:

   „(10) Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
RStV über die Gestaltung und Offenlegung von 
Entgelten und Tarifen für Rundfunkprogramme 
und Telemedien in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.“

18.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird gestrichen.

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

 c)   Im neuen Absatz 2 wird die Angabe „20“ durch 
die Angabe „250“ ersetzt.

19.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1wird nach dem Wort „Pro-
gramm-“ ein Komma und das Wort „Angebots-“ 
eingefügt.

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „Mediendienst“ durch 
die Wörter „vergleichbares Telemedium“ ersetzt.

 c)   In Absatz 4 wird die Angabe „18“ durch die An-
gabe „24“ ersetzt.
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 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen fi nden keine An-
wendung.“

20.  § 21 wird wie folgt gefasst:

 „§ 21
 Digitalisierte Kabelanlagen

  (1) Die Belegung digitalisierter Kabelanlagen mit 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie dem 
Rundfunk vergleichbaren Telemedien richtet sich 
nach § 52 b RStV.

  (2) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die erfor-
derlichen Übertragungskapazitäten für das Bürger-
fernsehen (Lehr- und Lernsender) zur Verfügung 
stehen.

  (3) Die Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen 
in digitalen Kabelanlagen richtet sich nach § 51 b 
RStV. § 26 gilt entsprechend.“

21.  § 22 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „§ 18 Abs. 1 und“ wird gestrichen.

 b)  Die Angabe „Nr. 2“ wird gestrichen.

 c)   Die Wörter „über einen Offenen Kanal“ werden 
durch die Angabe „(Bürgerfernsehen)“ ersetzt.

22.   Die Überschrift des Unterabschnittes 4 wird wie 
folgt gefasst:

 „Unterabschnitt 4
 Weiterverbreitung in Kabelanlagen 
 in analoger Technik“.

23.  § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. sonstige im Ausland rechtmäßig veranstaltete 
Rundfunkprogramme, die, soweit anwendbar (§ 1 
Abs. 3), den Anforderungen der Programmgrund-
sätze (§ 31) und den Regelungen des RStV über 
unzulässige Sendungen und Jugendschutz und 
über Werbung und Sponsoring entsprechen sowie 
einem § 44 entsprechenden Gegendarstellungs-
recht unterliegen,“.

 b)   In Satz 1 Nummer 5 wird das Wort „Medien-
dienste“ durch die Wörter „vergleichbare Tele-
medien“ ersetzt.

24.  § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „zwei Monate“ 
durch die Wörter „einen Monat“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird aufgehoben.

25.   In § 26 Absatz 7 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetz“ die Wörter „für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ eingefügt.

26.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „(1) Die LfM unterstützt und begleitet die Um-
stellung der analogen auf digitale Übertragung 
sowie die Einführung neuer digitaler Übertra-
gungstechniken. Hierbei koordiniert sie die Inte-
ressen der privaten Anbieter und wirkt unter die-
sen auf sachgerechte Lösungen hin. Zum Zwecke 
der Beschleunigung der Digitalisierung unter-
stützt die LfM insbesondere den Ausbau von 
Hörfunkangeboten, welche über das Internet ver-
breitet werden, durch Informationskampagnen, 
die Beratung von Nutzern und Anbietern, die 
Veranstaltung von Wettbewerben, die Auszeich-
nung hochwertiger Angebote und ähnliche Maß-
nahmen. Näheres regelt die LfM in der Satzung 
nach Absatz 4.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „(2) Die Umstellung in den Regionen ist so zu 
fördern, dass die Versorgung mit vielfältigen 
 Angeboten durch das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Übertragungswege zu angemessenen 

Bedingungen sichergestellt ist. Insbesondere im 
Bereich der Hörfunkversorgung berücksichtigt 
die LfM die zunehmende Bedeutung von Angebo-
ten, welche über das Internet verbreitet werden, 
im Zusammenspiel der verschiedenen Übertra-
gungswege.“

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 d)   Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

 e)  Der neue Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Kabelanlagenbetreiber kann mit Einwil-
ligung der LfM im Rahmen des § 18 Abs. 9 analo-
ge Kanäle digitalisieren. Vor ihrer Entscheidung 
hat die LfM die Veranstalter und Anbieter, deren 
Rundfunkprogramme und vergleichbare Teleme-
dien analog übertragen werden, anzuhören, so-
fern die digitale Übertragung nicht mit ihnen 
vereinbart wurde. Sie erteilt die Einwilligung zur 
Digitalisierung, wenn die Meinungsvielfalt, die 
Angebots- und Anbietervielfalt, die Vielfalt des 
Rundfunks und die Vielfalt der vergleichbaren 
Telemedien insgesamt gewahrt sind. Sie erteilt 
die Einwilligung innerhalb von sechs Wochen, 
nachdem der Betreiber alle Auskünfte erteilt und 
alle Unterlagen vorgelegt hat, die zur Prüfung 
des Antrags erforderlich sind. Sie soll angemes-
sene Übergangsfristen zugunsten der Veranstal-
ter und Anbieter setzen.“

27.  § 28 wird wie folgt gefasst:

 „§ 28
 Zuweisung im Rahmen von Pilotversuchen 
 zur Einführung digitaler terrestrischer 
 Übertragungstechniken

  (1) Bei der erstmaligen Zuweisung digitaler terrest-
rischer Übertragungskapazitäten im Rahmen eines 
Pilotversuchs gemäß § 10 b sind diejenigen Veran-
stalter und Anbieter vorrangig zu berücksichtigen, 
die in dem jeweils betroffenen Verbreitungsgebiet 
analog verbreitet werden. Die technischen Übertra-
gungskapazitäten für diese Programme müssen im 
Verhältnis zu den übrigen Übertragungskapazitäten 
gleichwertig sein.

  (2) Während der Laufzeit des Pilotversuchs kann die 
LfM auf die Erfordernisse der §§ 17 Abs. 3 Satz 2, 
40 a Abs. 4 verzichten.

  (3) Werden nach der Durchführung eines Pilotver-
suchs gemäß § 10 b digitale terrestrische Übertra-
gungskapazitäten erstmals für den Regelbetrieb zu-
gewiesen, sind Anbieter, die sich bereits an dem 
Pilotversuch beteiligt haben und vor dessen zeitli-
chen Ablauf gegenüber der LfM angezeigt haben, 
dass sie zur Fortführung im Regelbetrieb bereit sind, 
vorrangig zu behandeln.“

28.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Programm-
multiplexe“ durch das Wort „Multiplexe“ er-
setzt.

 b)   In Absatz 1 wird das Wort „Mediendiensten“ 
durch die Wörter „vergleichbaren Telemedien“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 3 wird das Wort „Programmmultiple-
xe“ durch das Wort „Multiplexe“ ersetzt.

29.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Neben der Zuweisung im Rahmen von Pilotver-
suchen nach § 28 ist die Durchführung zeitlich 
befristeter Modell- und Betriebsversuche mit 
neuen Techniken, Programmen und vergleichba-
ren Telemedien zulässig.“

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „Pilotprojekte“ durch 
das Wort „Modell-“ ersetzt.

30.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz 4 an-
gefügt:
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   „Dem Gedanken der Integration von Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
ist Rechnung zu tragen.“

 b)   In Absatz 4 Satz 2 werden hinter Komma nach 
dem Wort „politischen“ das Wort „religiösen“ 
und danach ein Komma eingefügt.

31.  Nach § 31 wird folgender § 31 a angefügt:

 „§ 31 a
 Regionalfensterprogramme

  (1) In den beiden bundesweit verbreiteten reichwei-
tenstärksten Programmen sind mindestens im zeitli-
chen und differenzierten Umfang der Programmak-
tivitäten zum 1. Juli 2002 Regionalfensterprogramme 
zur aktuellen und authentischen Darstellung der Er-
eignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens in Nordrhein-Westfalen auf-
zunehmen.

  (2) Der Hauptprogrammveranstalter hat organisato-
risch sicherzustellen, dass die redaktionelle Unab-
hängigkeit des Fensterprogrammveranstalters ge-
währleistet ist. Die redaktionelle Unabhängigkeit 
wird vermutet, wenn Fenster- und Hauptprogramm-
veranstalter nicht im Verhältnis eines verbundenen 
Unternehmens nach § 28 RStV stehen. Die Pro-
grammverantwortlichen für die Regionalfensterpro-
gramme sind für die Dauer der Zulassung zu berufen 
und gegenüber der LfM zu benennen. Eine Abberu-
fung ist nur aus wichtigem Grund zulässig und ge-
genüber der LfM anzuzeigen.

  (3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 2 
nicht vor, ist die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Fensterveranstalters durch geeignete organisatori-
sche Maßnahmen sicherzustellen. Die Entscheidung 
hierüber trifft die Landesanstalt für Medien. Zur Si-
cherung der redaktionellen Unabhängigkeit soll an 
dem Regionalfensterprogrammveranstalter neben 
dem Hauptprogrammveranstalter mindestens ein 
weiterer Gesellschafter mit 25 von Hundert der Ka-
pital- oder Stimmrechtsanteile beteiligt sein. Der 
Dienst- oder Arbeitsvertrag des Geschäftsführers 
und der Programmverantwortlichen für das Regio-
nalfensterprogramm darf nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. Der programmverantwortliche 
Geschäftsführer darf abweichend von § 38 Abs. 1 
GmbHG nur aus wichtigem Grund abberufen wer-
den. Daneben kann die Landesanstalt für Medien 
weitere Maßnahmen treffen, die für die Sicherung 
der redaktionellen Unabhängigkeit erforderlich 
sind. Liegen die Voraussetzungen des Satz 3 nicht 
vor, ist die redaktionelle Unabhängigkeit des Fens-
terprogrammveranstalters neben den in Abs. 2 
Satz 3 genannten Voraussetzungen durch die nach-
folgenden organisatorischen Maßnahmen zu sichern. 
Es muss gewährleistet sein, dass die Programmver-
antwortlichen des Regionalfensterprogramms im 
Rahmen einer für die Dauer der Lizenz vorgegebe-
nen fi nanziellen Ausstattung ihre Entscheidungen 
ohne Mitwirkungs- oder Zustimmungsbefugnisse des 
Hauptprogrammveranstalters treffen können. Dies 
schließt das Recht ein, eigenverantwortlich das re-
daktionelle Personal einzustellen sowie die techni-
schen und studiotechnischen Dienstleister zu be-
stimmen. Der Dienst- oder Arbeitsvertrag des 
Geschäftsführers und der Programmverantwortli-
chen für das Regionalfensterprogramm darf nur aus 
wichtigem Grund gekündigt werden. Der programm-
verantwortliche Geschäftsführer darf abweichend 
von § 38 Abs. 1 GmbHG nur aus wichtigem Grund 
abberufen werden.

  (4) Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine ge-
sonderte Zulassung zu erteilen. Das Regionalfenster-
programm ist nach Anhörung des Hauptprogramm-
veranstalters getrennt auszuschreiben. Die LfM 
überprüft die eingehenden Anträge auf ihre Verein-
barkeit mit den Bestimmungen des RStV sowie der 
sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen und teilt 
dem Hauptprogrammveranstalter die zulassungsfä-
higen Anträge mit. Nach Anhörung des Hauptveran-
stalters wählt sie aus den Vorschlägen denjenigen 
Bewerber aus, dessen Programm durch eine aktuelle 

und authentische Darstellung der Ereignisse des po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Lebens in Nordrhein-Westfalen den größtmöglichen 
Beitrag zur Vielfalt erwarten lässt. Sie berücksich-
tigt dabei insbesondere den regionalen Bezug der 
Programme. Sind bei einer Auswahlentscheidung 
Bewerber nach den vorgenannten Kriterien gleich zu 
bewerten, so erhält der Bewerber Vorrang, welcher 
dem Hauptprogrammveranstalter nicht nach § 28 
RStV zuzurechnen ist. Eine Verlängerung der Zulas-
sung nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 Satz 2 ist mög-
lich.

  (5) Mit der Organisation der Fensterprogramme ist 
zugleich die Finanzierung durch den Hauptpro-
grammveranstalter für die gesamte Laufzeit der Zu-
lassung sicherzustellen. Die LfM weist dem Fenster-
programmveranstalter die für die Verbreitung des 
Fensterprogramms erforderlichen Übertragungska-
pazitäten zu.“

32.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

   „(2) Kein Unternehmen (natürliche oder juristi-
sche Person oder Personenvereinigung) darf 
selbst oder durch ein anderes Unternehmen vor-
herrschende Meinungsmacht im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erlangen.“

 b)   Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden die Absät-
ze 3 bis 6.

 c)  Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Beteiligung von Presseunternehmen am 
Rundfunk unterliegt den Vorgaben der §§ 33 a bis 
33 d. Die Vorschriften zum lokalen Hörfunk blei-
ben unberührt.“

33.   Nach § 33 werden die folgenden §§ 33 a bis 33 e ein-
gefügt:

 „§ 33 a
 Veranstaltung von und Beteiligung an Rundfunk-

programmen durch Presseunternehmen

  (1) Unternehmen, die im Zeitungs- oder Zeitschrif-
tenmarkt in einem Verbreitungsgebiet oder einem 
abgrenzbaren Teil des Verbreitungsgebietes eine 
marktbeherrschende Stellung entsprechend § 19 
GWB innehaben, sowie mit diesen Unternehmen 
verbundene Unternehmen im Sinne des § 17 Aktien-
gesetz, dürfen

 1.   selbst keinen Rundfunk in diesem Verbreitungs-
gebiet veranstalten und sich an einem Unterneh-
men, das in diesem Verbreitungsgebiet Rundfunk 
veranstaltet, höchstens mit bis zu 25 vom Hun-
dert der Kapital- oder Stimmrechtsanteile betei-
ligen.

 2.   einzelne Rundfunkprogramme in diesem Verbrei-
tungsgebiet, insbesondere durch zugelieferte Pro-
grammbeiträge mit lokalem oder regionalem Be-
zug, nur mit bis zu 25 vom Hundert der 
wöchentlichen Sendezeit gestalten, hinsichtlich 
der Programmbeiträge gilt § 28 Abs. 4 RStV ent-
sprechend.

  (2) Von den Beschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 ist 
abzusehen, wenn durch wirksame Vorkehrungen ei-
ne Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht 
sichergestellt ist. In diesem Fall entfällt für dieses 
Unternehmen in Bezug auf die konkrete Beteiligung 
auch die Beschränkung des Absatzes 1 Nr. 2. Als 
wirksame Vorkehrungen zur Verhinderung vorherr-
schender Meinungsmacht gelten:

 1.   die Einräumung von Sendezeiten für unabhängi-
ge Dritte (§ 33 b) oder 

 2.   die Einrichtung eines Programmbeirates mit 
wirksamem Einfl uss auf das Programm (§§ 33 c 
und 33 d) oder

 3.   im Einzelfall die Zusage sonstiger gleich wirksa-
mer Mittel (§ 33 e).
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  (3) Die LfM hat auf Antrag des Veranstalters von 
den Erfordernissen des Absatzes 2 abzusehen, wenn 
im Verbreitungsgebiet oder dem abgrenzbaren Teil 
des Verbreitungsgebiets Außenpluralität besteht. 
Davon ist in der Regel auszugehen, wenn im Rege-
lungsbereich dieses Gesetzes mindestens ein anderer 
privater Anbieter im Verbreitungsgebiet oder dem 
abgrenzbaren Teil des Verbreitungsgebiets, in dem 
der Antragsteller die Voraussetzungen des Absatzes 
1 erfüllt, mit einem vergleichbar meinungsrelevan-
ten Programm Rundfunk veranstaltet. Ein vergleich-
bar meinungsrelevantes Programm liegt insbesonde-
re dann vor, wenn

 1.   es sich um ein Programm der gleichen Program-
mart (Hörfunk oder Fernsehen) und der gleichen 
Programmkategorie (Voll- oder Spartenpro-
gramm) handelt,

 2.  es von Inhalt und Umfang vergleichbar ist,

 3.   die Verbreitung über denselben Übertragungsweg 
und in derselben Verbreitungsart erfolgt und der 
Empfang auf demselben Endgerät unmittelbar 
und ohne zusätzlichen Aufwand möglich ist und

 4.   der erzielte Zuschaueranteil nicht wesentlich 
hinter dem des Programms des Antragstellers zu-
rücksteht.

  (4) Die Entscheidung nach Abs. 3 ist unverzüglich zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen hierfür ent-
fallen sind oder begründete Anhaltspunkte dafür ge-
geben sind, dass sie in absehbarer Zukunft entfallen 
werden.

  (5) Vorstehende Absätze fi nden keine Anwendung 
auf Zulassungsanträge, die der LfM vor dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes zugegangen 
sind. Bestehende Zulassungen bleiben unberührt.

 § 33 b
 Sendezeit für unabhängige Dritte

  (1) Ein Fensterprogramm, das auf Grund der Ver-
pfl ichtung zur Einräumung von Sendezeit nach den 
vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, 
muss unter Wahrung der Programmautonomie des 
Hauptveranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur 
Vielfalt in dessen Programm, insbesondere in den 
Bereichen Kultur, Bildung und Information, leisten. 
Die Gestaltung des Fensterprogramms hat in redak-
tioneller Unabhängigkeit vom Hauptprogramm zu 
erfolgen. Im Hörfunk müssen die Fensterprogramme 
pro Fenster einen angemessenen Umfang von Wort-
beiträgen enthalten; das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung.

  (2) Die Dauer des Fensterprogramms beträgt bei ei-
ner Überschreitung des in § 33 a Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Schwellenwertes mindestens 3 bis höchs-
tens 10 vom Hundert der zugewiesenen Sendezeit, 
wovon mindestens 30 vom Hundert in der Hauptsen-
dezeit liegen müssen. Wird der in § 33 a Abs.1 Nr. 1 
genannte Schwellenwert um mehr als das Zweifache 
überschritten, beträgt die Dauer des Fensterpro-
gramms mindestens 6 bis höchstens 20 vom Hundert 
der zugewiesenen Sendezeit, wovon mindestens 30 
vom Hundert in der Hauptsendezeit liegen müssen. 
Über die Dauer des Fensterprogramms entscheidet 
die LfM unter Berücksichtigung des Beitrages, den 
das Fensterprogramm wirksam zur Wahrung der 
Meinungsvielfalt leistet. § 33 a Abs. 4 fi ndet entspre-
chende Anwendung.

  (3) Die Hauptsendezeit im Sinne des Abs. 2 liegt im 
Hörfunk regelmäßig in der Zeit zwischen 6:00 Uhr 
und 12:00 Uhr, im Fernsehen regelmäßig in der Zeit 
zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr. Das Nähere re-
gelt die LfM durch Satzung.

 (4) § 31 Abs. 3 bis 6 RStV gelten entsprechend.

 § 33 c
 Programmbeirat

  (1) Die Mitglieder des Programmbeirats müssen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen 
Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr dafür bie-

ten, dass die wesentlichen Meinungen in der Gesell-
schaft vertreten sind.

  Sie sollen über Sachkunde im Medienbereich verfü-
gen und im Verbreitungsgebiet ihre Wohnung oder 
ihren ständigen Aufenthalt haben. Je ein Mitglied 
wird bestimmt:

 1.   durch die Evangelischen Kirchen, die Katholi-
sche Kirche und die Jüdischen Kultusgemeinden,

 2.   durch den gewerkschaftlichen Spitzenverband 
mit der höchsten Mitgliederzahl im Verbreitungs-
gebiet,

 3.   durch den Arbeitgeberverband mit der höchsten 
Mitgliederzahl im Verbreitungsgebiet, die Verei-
nigung der Industrie- und Handelskammern in 
Nordrhein-Westfalen e.V. und den Nordrhein-
Westfälischen Handwerkstag e.V.,

 4.   aus den Bereichen Kunst und Kultur (Landesmu-
sikrat Nordrhein-Westfalen; Bundesverband bil-
dender Künstlerinnen und Künstler, Landesver-
band Nordrhein-Westfalen; Kulturrat 
Nordrhein-Westfalen),

 5.  durch den Landesbehindertenrat e.V.,

 6.   durch den Deutschen Kinderschutzbund, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen, und den Lan-
desjugendring Nordrhein-Westfalen,

 7.   durch den Landessportbund Nordrhein-Westfa-
len,

 8.   aus dem Kreis der nach § 12 Landschaftsgesetz 
NRW anerkannten Vereine im Verbreitungsge-
biet,

 9.   aus dem Kreis der Migrantinnen und Migranten 
(Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Migrantenvertretungen Nordrhein-Westfalen).

  Die Bestimmung erfolgt durch diejenigen örtlichen 
Gliederungen der genannten Stellen, die für das ge-
samte Verbreitungsgebiet zuständig sind. Erfüllen 
mehrere Gliederungen einzeln oder gemeinsam die 
Voraussetzung des Satzes 4, so sind jeweils die un-
tersten Gliederungen zuständig. Die Bestimmung 
der Mitglieder richtet sich nach den jeweiligen Vor-
schriften der Stellen. Die Beteiligung von Frauen 
und Männern ist angemessen zu berücksichtigen. 
Mehrere Stellen können nur gemeinsam ein Mitglied 
bestimmen. Die LfM stellt die ordnungsgemäße Be-
stimmung fest. Erfolgt diese nicht innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung, kann der 
Veranstalter der LfM im Einzelfall eine Vorschlags-
liste mit drei Personen unterbreiten, die die persön-
lichen Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllen und 
der oder den jeweiligen nach Satz 2 und 3 genannten 
Stellen zugehören. Die LfM bestimmt innerhalb von 
zwei Wochen nach deren Eingang ein Mitglied aus 
dieser Vorschlagsliste.

  (2) Die Amtsperiode des Programmbeirats beträgt 6 
Jahre. Die Wiederbenennung von Mitgliedern ist zu-
lässig.

  (3) Dem Programmbeirat darf nicht angehören, wer 
beim Veranstalter, bei den unmittelbar oder mittel-
bar Beteiligten, bei einem anderen Rundfunkveran-
stalter oder Presseunternehmen im Verbreitungsge-
biet, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
oder bei Landesmedienanstalten Mitglied eines Or-
gans ist, zu ihnen in einem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis steht, sonst von ihnen abhängig oder an ih-
nen beteiligt ist. Dem Programmbeirat dürfen auch 
nicht angehören Mitglieder gesetzgebender Körper-
schaften und Mitglieder der Bundes- oder einer Lan-
desregierung. Die Mitglieder dürfen keine wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die 
geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mit-
glieder des Programmbeirats zu gefährden. Die 
§§ 20, 21 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend.

  (4) Der Programmbeirat wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter.
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  (5) Die Mitglieder des Programmbeirates sind ehren-
amtlich tätig. Sie haben Anspruch auf angemessene 
Aufwandsentschädigung gegenüber dem Veranstal-
ter.

 § 33 d
 Aufgaben des Programmbeirates

  (1) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das 
veranstaltete Programm betreffen, durch die Ge-
schäftsführung zu unterrichten. Er ist bei wesentli-
chen Änderungen der Programmstruktur, der Pro-
gramminhalte, des Programmschemas sowie bei 
programmbezogenen Anhörungen durch die LfM 
und bei Programmbeschwerden zu hören.

  (2) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner 
Aufgaben Auskünfte von der Geschäftsführung ver-
langen und hinsichtlich des Programms oder einzel-
ner Sendungen oder Beiträge Beanstandungen ge-
genüber der Geschäftsführung aussprechen. Zu 
Auskunftsersuchen und Beanstandungen hat die Ge-
schäftsführung innerhalb angemessener Frist Stel-
lung zu nehmen. Die Geschäftsführung des Veran-
stalters hat die vom Programmbeirat erbetenen 
Auskünfte zu erteilen, wenn dies mindestens ein 
Drittel der Mitglieder des Programmbeirates verlan-
gen. Über Beanstandungen entscheidet der Pro-
grammbeirat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
Trägt die Geschäftsführung den Auskunftsersuchen 
und Beanstandungen nach Auffassung des Pro-
grammbeirats nicht ausreichend Rechnung, kann er 
in dieser Angelegenheit einen Beschluss des Kont-
rollorgans über die Geschäftsführung, sofern ein 
 solches nicht vorhanden ist, der Gesellschafter-
versammlung, sowie die Veröffentlichung der Bean-
standung im Programm verlangen.

  (3) Bei Aufstellung und wesentlicher Änderung der 
Programmstruktur, der Programminhalte oder des 
Programmschemas und bei der Entscheidung über 
Programmbeschwerden ist vor der Entscheidung der 
Geschäftsführung die Zustimmung des Programm-
beirats einzuholen. Wird der Programmbeirat nicht 
oder nicht binnen angemessener Frist tätig, kann die 
Geschäftsführung die betreffende Maßnahme nur 
mit Zustimmung des Kontrollorgans über die Ge-
schäftsführung, sofern ein solches nicht vorhanden 
ist, der Gesellschafterversammlung, für die eine 
Mehrheit von 75 vom Hundert der angegebenen 
Stimmen erforderlich ist, treffen. Der Veranstalter 
hat das Ergebnis der Befassung des Programmbei-
rats oder die Entscheidung nach Satz 2 der LfM mit-
zuteilen.

  (4) Der Programmbeirat kann innerhalb eines Mo-
nats nach Mitteilung durch die Geschäftsführung 
die Bestellung des Chefredakteurs oder der Chefre-
dakteurin aus Gründen ablehnen, die befürchten 
lassen, dass der Chefredakteur oder die Chefredak-
teurin die Grundsätze der Objektivität, die Unpar-
teilichkeit des Gesamtprogramms, die Meinungsviel-
falt oder die Ausgewogenheit des Programms nicht 
zu gewährleisten vermag. Ebenso kann der Pro-
grammbeirat aus diesen Gründen die Entlassung des 
Chefredakteurs oder der Chefredakteurin verlangen. 
Diese Entscheidungen bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Programmbeirates. 
Die Gründe sind dem Veranstalter und der LfM 
schriftlich mitzuteilen.

  (5) Der Programmbeirat wird auf Verlangen seiner 
Vorsitzenden oder seines Vorsitzenden oder eines 
Drittels seiner Mitglieder oder auf Verlangen des 
Veranstalters einberufen. Er tagt mindestens viermal 
im Jahr. Der Veranstalter hat die Funktionsfähigkeit 
des Programmbeirats durch fi nanzielle, personelle 
und räumliche Mittel ausreichend sicherzustellen.

  (6) Der Programmbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die Fristen, Einladungen, Beschlussfähigkeit, 
Beschlüsse und Wahlen, Aufstellung und Genehmi-
gung der Tagesordnung, Niederschriften und deren 
Genehmigung regelt. Die Geschäftsordnung regelt 
ferner Einzelheiten zum Verfahren zur Feststellung 
einer Befangenheit nach § 33 c Abs. 3 Satz 4. Die Be-
schlussfassung über die Geschäftsordnung oder ihre 

Änderung bedarf der Mehrheit der Mitglieder des 
Programmbeirats. Die Geschäftsordnung ist der LfM 
vorzulegen.

  (7) Im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung kann 
der Veranstalter dem Programmbeirat weitere Auf-
gaben und Rechte übertragen, sofern diese der 
Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des Pro-
grammbeirats nicht entgegenstehen. Die Aufgaben-
zuweisung bedarf der Zustimmung der LfM.

  (8) Wird den Anliegen des Programmbeirats durch 
das Kontrollorgan über die Geschäftsführung oder 
die Gesellschafterversammlung nach Abs. 2 nicht 
entsprochen oder über sie nicht in angemessener 
Zeit entschieden oder ist der Programmbeirat der 
Ansicht, dass ihm keine angemessene Frist zur Ent-
scheidung nach Abs. 3 gewährt wurde, kann er den 
Sachverhalt der LfM binnen eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung zur Entscheidung vorlegen. Die 
Entscheidung über die Anrufung der LfM bedarf der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

  Das gleiche Recht steht der Geschäftsführung im 
Fall einer ablehnenden Entscheidung des Pro-
grammbeirats nach Abs. 5 zu, wenn sie der Ansicht 
ist, dass die Ablehnung aus unzulässigen Gründen 
erfolgte.

  (9) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein 
Programmbeirat eingerichtet werden soll, um ein 
einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen, so 
gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, dass im 
Fall des Abs. 2 vom Programmbeirat, im Fall des 
Abs. 3 vom Veranstalter die LfM statt der Gesell-
schafterversammlung oder des Kontrollorgans über 
die Geschäftsführung angerufen werden kann, die 
über die Maßnahme entscheidet.

 33 e
 Verpfl ichtungszusagen

  (1) Bietet ein Unternehmen, das die Voraussetzungen 
des § 33 a Abs. 1 erfüllt, an, Verpfl ichtungen ein-
zugehen, die eine vorherrschende Meinungsmacht 
wirksam verhindern, so kann die LfM für diese 
 Unternehmen die Verpfl ichtungszusagen durch Ver-
fügung für bindend erklären.

  (2) Die LfM hat die Verfügung nach Absatz 1 aufzu-
heben, wenn

 1.   sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für 
die Verfügung wesentlichen Punkt nachträglich 
geändert haben,

 2.   die zugesagte Verpfl ichtung nicht eingehalten 
wird oder

 3.   die Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen 
oder irreführenden Angaben beruht.“

34.  § 34 wird wie folgt gefasst:

 „§ 34
 Zugangsfreiheit

  Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die Bestimmungen des RStV zur technischen 
Zugangsfreiheit in seiner jeweils geltenden Fas-
sung.“

35.   Nach § 35 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

  „(3) Rechtbehelfe gegen Maßnahmen der LfM nach 
§ 20 Abs. 1 JMStV, die sich gegen unzulässige Ange-
bote gemäß § 4 JMStV in Telemedien richten, haben 
keine aufschiebende Wirkung.“

36.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „Jeder 
Veranstalter eines“ das Wort „landesweiten“ ein-
gefügt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Ein Veranstalter kann den in seinem Verbrei-
tungsgebiet zur Kommunalwahl zugelassenen 
Parteien, Wählergruppen oder Einzelbewerbern 
während ihrer Beteiligung an Kommunalwahlen 
Sendezeit zur Wahlwerbung einräumen; in die-
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sem Fall gilt Abs. 2 Satz 2 für die in den Wahl-
gebieten zugelassenen Wahlvorschläge entspre-
chend.“

 c)   In Absatz 7 Satz 1 wird nach den Wörtern „gegen 
die allgemeinen Gesetze verstößt oder nicht“ das 
Wort „ausschließlich“ eingefügt.

37.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird nach dem Wort „Tele-
shopping“ ein Komma und das Wort „Gewinn-
spiele“ eingefügt.

 b)   In Absatz 1 wird nach dem Wort „Sponsoring“ 
ein Koma und das Wort „Gewinnspiele“ einge-
fügt.

38.  Nach § 38 wird folgender § 38 a angefügt:

 „§ 38 a
 Informationsrechte

  Rundfunkveranstaltern und den in § 55 Abs. 2 RStV 
genannten Anbietern von Telemedien stehen die sich 
aus dem RStV in seiner jeweiligen Fassung ergeben-
den Informationsrechte gegenüber Behörden zu.“

39.   In der Überschrift des Abschnittes wird nach dem 
Wort Medienkompetenz ein Komma und das Wort 
„Bürgermedien“ eingefügt.

40.  § 39 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 39
 Medienkompetenz

  Dieses Gesetz dient nach Maßgabe des § 2 dem Ziel, 
Medienkompetenz im Land zu fördern und die Me-
dienerziehung zu unterstützen, um die Mediennutze-
rinnen und Mediennutzer zu befähigen, selbstbe-
stimmt, kreativ und verantwortlich mit den 
elektronischen Medien umzugehen und an der Infor-
mationsgesellschaft gleichberechtigt und barriere-
arm teilzuhaben. Dieser Aufgabe dienen Projekte 
der Medienerziehung und -bildung und der Förde-
rung von Medienkompetenz sowie eine die Instituti-
onen übergreifende Vernetzung und Zusammenar-
beit. Da insbesondere Eltern als Mittler und 
Multiplikatoren eine wichtige Rolle spielen, richten 
sich Projekte und Fördermaßnahmen auch an sie. 
Bei der Vermittlung von Medienkompetenz sowie 
zur Integration von Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund leisten auch die Bürgermedien einen 
Beitrag.“

41.  § 40 wird wie folgt gefasst:

 „§ 40
 Bürgermedien

  (1) Bürgermedien ermöglichen Bürgerinnen und 
Bürgern, sich an der Schaffung und Veröffentli-
chung von Inhalten in Medien zu beteiligen und tra-
gen so zur Ausbildung ihrer Medienkompetenz bei. 
Bürgermedien ergänzen durch innovative, kreative 
und vielfältige Inhalte das publizistische Angebot 
für Nordrhein-Westfalen und leisten einen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Meinungsbildung.

  (2) Wer nicht zur Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunk nach diesem Gesetz oder anderen Geset-
zen zugelassen ist, kann sich mit Beiträgen an den 
Bürgermedien beteiligen.

  (3) Bürgermedien dürfen nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein und die Bei-
träge keine Werbung, Teleshopping und Sponsoring 
enthalten. In Bürgermedien fi nden Gewinnspiele 
nicht statt.

  (4) Unzulässig sind Beiträge staatlicher Stellen und 
Beiträge, die der Öffentlichkeitsarbeit von Parteien, 
Wählergruppen oder an Wahlen beteiligter Vereini-
gungen dienen.

 (5) § 40 b und § 40 c bleiben unberührt.

  (6) Die LfM kann im Rahmen ihres Haushalts Zu-
schüsse für Bürgermedien nach diesem Abschnitt 
gewähren. Sie fördert Maßnahmen und Projekte für 
den Bürgerfunk im lokalen Hörfunk und zwar vor-
rangig diejenigen, die Medienkompetenz durch 

Schul- und Jugendprojekte in Kooperation mit einer 
Veranstaltergemeinschaft stärken. Ferner unter-
stützt sie Ausbildungs- und Qualifi zierungsprojekte 
und –maßnahmen. Das Nähere zur Ausgestaltung, 
Verbreitung, Förderung und Organisation der Bür-
germedien regelt die LfM durch Satzung.

  (7) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den an 
den Bürgermedien Beteiligten entscheidet die LfM.

  (8) Für den Bürgerfunk im lokalen Hörfunk, das 
Bürgerfernsehen und für Sendungen in Hochschulen 
gelten ergänzend die nachfolgenden besonderen Be-
stimmungen.“

42.  Nach § 40 werden folgende § 40 a bis d angefügt:

 „§ 40 a
 Bürgerfunk im lokalen Hörfunk

  (1) Der Bürgerfunk im lokalen Hörfunk dient dazu, 
das lokale Informationsangebot zu ergänzen und den 
Erwerb von Medienkompetenz, insbesondere von 
Schülerinnen und Schülern, zu ermöglichen und da-
mit auch zur gesellschaftlichen Meinungsbildung 
beizutragen.

  (2) Bürgerfunk im lokalen Hörfunk wird von Grup-
pen betrieben, die im Verbreitungsgebiet eines loka-
len Hörfunkprogramms tätig sind, über eine geeig-
nete Qualifi zierung verfügen und nicht die Befugnis 
zur Gründung einer Veranstaltergemeinschaft oder 
eine Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk ha-
ben. Die Mitglieder der Gruppen müssen ihre Haupt-
wohnung im Verbreitungsgebiet haben. Das Nähere 
regelt die LfM durch Satzung. Darin ist festzu-
schreiben, dass eine geeignete Qualifi zierung die er-
folgreiche Teilnahme an einer Qualifi zierungsmaß-
nahme erfordert.

  (3) § 6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass The-
ater, Schulen, Volkshochschulen und sonstige kultu-
relle Einrichtungen nicht ausgeschlossen sind.

  (4) Die Veranstalter lokalen Hörfunks (§ 52) sollen in 
ihr Programm Programmbeiträge von Gruppen im 
Sinne der Abs. 1 bis 3 von täglich höchstens 60 Mi-
nuten abzüglich der Sendezeiten für Nachrichten, 
Wetter- und Verkehrsmeldungen und Werbung ein-
beziehen. Nicht in Anspruch genommene Sendezeit 
kann der Veranstalter selbst nutzen. Das Nähere re-
gelt die LfM durch Satzung.

  (5) Der Bürgerfunk soll landesweit einheitlich im 
Programmschema der lokalen Hörfunkprogramme 
werktags in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr 
verbreitet werden. An Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen soll der Bürgerfunk gemäß Abs. 4 zwi-
schen 19 Uhr und 21 Uhr verbreitet werden. Abwei-
chend von den Regelungen in diesem Abs. und in 
Abs. 4 können zur Förderung der Medienkompetenz 
durch Schul- und Jugendprojekte im Einvernehmen 
mit dem Veranstalter besondere zusätzliche Sende-
zeiten vereinbart werden. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung.

 § 40 b
 Programmbeiträge für lokalen Hörfunk

  (1) Die Programmbeiträge nach § 72 Abs. 4 müssen 
von den Gruppen selbst hergestellt und eigenständig 
gestaltet werden und ausschließlich für die Aus-
strahlung im Verbreitungsgebiet oder in einem Teil 
hiervon bestimmt sein. Die redaktionellen Inhalte 
der Programmbeiträge müssen einen lokalen Bezug 
zu dem Verbreitungsgebiet haben und sind grund-
sätzlich in deutscher Sprache zu gestalten. Das Nä-
here regelt die LfM durch Satzung.

  (2) Veranstalter lokalen Hörfunks oder Mitglieder 
einer Veranstaltergemeinschaft oder Personen, die 
zu dieser oder einem Veranstalter lokalen Hörfunks 
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in ei-
nem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis stehen, dür-
fen an der Herstellung von Programmbeiträgen nach 
Abs. 1 nicht mitwirken. 

  (3) Die Veranstalter lokalen Hörfunks sind für den 
Inhalt der Programmbeiträge verantwortlich. Sie 
haben Programmbeiträge abzulehnen, die den ge-
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setzlichen Bestimmungen nicht entsprechen. Das 
Nähere regelt die LfM durch Satzung.

 § 40 c
 Bürgerfernsehen

  (1) Die LfM kann einen landesweiten Lehr- und 
Lernsender zulassen, dessen Zweck die Qualifi zie-
rung, die Vermittlung von Medienkompetenz sowie 
die Erprobung innovativer Programm-, Partizipa-
tions- und Ausbildungsmodelle ist.

  (2) Für die Zulassung gelten die Vorschriften des 
Abschnitts II mit Ausnahme des § 8 Abs. 1 und 3 
entsprechend.

  (3) Die Zulassung erfolgt in der Regel für den Zeit-
raum von vier Jahren. Eine Verlängerung ist mög-
lich. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden.

 § 40 d
 Sendungen in Hochschulen

  (1) Die LfM erteilt für Sendungen, die im örtlichen 
Bereich einer Hochschule veranstaltet und in diesem 
Bereich terrestrisch verbreitet werden, die Zulas-
sung in einem vereinfachten Zulassungsverfahren. 
§ 83 gilt entsprechend.

  (2) Sendungen in Hochschulen müssen in funktionel-
lem Zusammenhang mit den von den Hochschulen 
zu erfüllenden Aufgaben stehen.

  (3) Die Zulassung wird Mitgliedern von Hochschulen 
(§ 9 Hochschulgesetz) für höchstens vier Jahre er-
teilt. Erfüllen mehrere Antragstellende die Zulas-
sungsvoraussetzungen, wirkt die LfM auf eine Eini-
gung hin. Kommt diese nicht zustande, kann die 
Nutzung der Übertragungskapazitäten zeitlich auf 
die Antragstellenden aufgeteilt werden.

  (4) Die Zulassung wird nicht erteilt, soweit Übertra-
gungskapazitäten für lokalen Hörfunk benötigt wer-
den oder nach Abschnitt III zugewiesen sind.

  (5) Werbung, Teleshopping und Gewinnspiele sind in 
den Sendungen unzulässig, Sponsoring ist zulässig. 
Sendungen, die der Öffentlichkeitsarbeit von Partei-
en, Wählergruppen oder an Wahlen beteiligter Ver-
einigungen dienen, sind nicht zulässig.

  (6) Öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter dür-
fen sich im Rahmen der für sie geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen an den Sendungen beteiligen.

  (7) §§ 31, 35, 38, 42, 43, 54 Abs. 4 Satz 2 gelten ent-
sprechend.“

43.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Vor dem Wort „Sponsoring“ wird das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt.

  bb)   Vor dem Wort „behauptet“ werden die Wör-
ter „und Gewinnspiele (§ 8 a RStV)“ einge-
fügt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „nach Absatz 2 
zugleich“ gestrichen.

  bb)   In Satz 2 werden die Wörter „gilt Absatz 2“ 
durch die Wörter „gelten die Abs. 2 und 3“ 
ersetzt.

44.  § 46 wird wie folgt gefasst:

 „§ 46
 Datenschutz beim privaten Rundfunk

  (1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, gelten im Bereich des privaten Rundfunks die 
Datenschutzbestimmungen des RStV in seiner je-
weils geltenden Fassung. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften über den Schutz personenbezogener Daten.

  (2) Zuständig im Sinne von § 47 Abs. 3 Satz 1 RStV 
ist die LfM.“

45.  Dem § 50 Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt:

  „Dieser Bericht ist im Online-Angebot der LfM zu 
veröffentlichen.“

46.  § 52 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Soweit lokaler Hörfunk digital verbreitet 
wird, kann er sowohl von Veranstaltergemein-
schaften als auch von Veranstaltern, welche die 
in den §§ 33 bis 33 d genannten Voraussetzungen 
erfüllen, veranstaltet werden.“

47.  § 53 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 6 werden nach dem Komma hin-
ter dem Wort „politischen“ das Wort „religiösen“ 
und danach ein Komma eingefügt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

   „(2) Kann im Falle der digitalen Verbreitung in 
einem Verbreitungsgebiet mehr als ein Programm 
zugelassen werden, ist darauf hinzuwirken, dass 
die Programme in ihrer Gesamtheit das öffentli-
che Geschehen im Verbreitungsgebiet abbilden. 
§ 54 Abs. 3 bleibt unberührt.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

48.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Hierbei sollen zusammenhängende Kommuni-
kations-, Kultur- und Wirtschaftsräume und die 
kommunalen Gebietsgrenzen berücksichtigt wer-
den.“

 b)   Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 2 
und 3 ersetzt:

   „Verbreitungsgebiet im Sinne des Satz 1 können 
auch eine sonstige kommunale Gebietskörper-
schaft auf Kreisebene oder Teile davon sein. Die 
LfM trägt Sorge, dass die Voraussetzungen für 
einen fl ächendeckenden lokalen Hörfunk ge-
schaffen werden.“

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 d)   Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und die 
Wörter „über einen Kreis oder eine kreisfreie 
Stadt hinaus weitere Kreise, kreisfreie Städte 
oder kreisangehörige Gemeinden“ werden durch 
die Wörter „mehrere kommunale Gebietskörper-
schaften oder Teile davon nach Abs. 2“ ersetzt.

 e)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Die jeweiligen Verbreitungsgebiete für ana-
loge und digitale terrestrische Übertragung kön-
nen voneinander abweichen. Die zusätzliche Ver-
breitung der lokalen Hörfunkprogramme auf 
einem anderen Übertragungsweg über die nach 
Abs. 1 festgelegten Verbreitungsgebiete hinaus, 
ist nicht ausgeschlossen.“

49.   In § 55 Abs. 1 wird die Angabe „72“ durch die An-
gabe „40a“ ersetzt.

50.  § 57 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Jeder Veranstalter hat den obersten Landesbehör-
den sowie den Kreisen, Gemeinden und sonstigen 
kommunalen Gebietskörperschaften im Verbrei-
tungsgebiet unverzüglich für amtliche Verlautba-
rungen angemessene Sendezeit einzuräumen.“

51.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 58
 Zulassung zum lokalen Hörfunk“.

 b)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1.

 d)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 e)   Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2 und wie 
folgt geändert:
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  aa)   In Satz 2 werden die Wörter „Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
durch die Wörter „Online-Angebot der LfM“ 
ersetzt.

  bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

      „Auf diese Bekanntmachung ist jeweils im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen hinzuweisen.“

 f)  Absatz 5 wird aufgehoben.

52.  Nach § 58 wird folgender § 58 a eingefügt:

 „§ 58 a
 Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
 für Veranstaltergemeinschaften

  (1) Die Zulassung wird nur einer Veranstalterge-
meinschaft erteilt, deren alleiniger Zweck die Ver-
anstaltung und Verbreitung lokalen Hörfunks im 
Sinne dieses Abschnitts ist und deren Zusammenset-
zung und Satzung den Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechen.

  (2) Die Veranstaltergemeinschaft muss eine für die 
beantragte Dauer verbindliche Vereinbarung mit ei-
ner Betriebsgesellschaft abgeschlossen haben. Sie 
muss als Verein (§ 21 Bürgerliches Gesetzbuch) in 
das Vereinsregister eingetragen sein.

  (3) Der Antrag muss die notwendigen Angaben dazu 
enthalten, dass die Betriebsgesellschaft wirtschaft-
lich und organisatorisch die Erfüllung der mit der 
Veranstaltergemeinschaft getroffenen Vereinbarun-
gen gewährleistet. Die Vereinbarungen sind der LfM 
vorzulegen.“

53.   In § 59 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Die“ durch 
das Wort „Eine“ ersetzt.

54.   In § 60 Absatz 1 wird das Wort „Die“ durch das 
Wort „Eine“ ersetzt.

55.  § 62 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

     „4. Kreistag, Rat der kreisfreien Stadt, Ver-
tretungskörperschaft einer sonstigen kom-
munalen Gebietskörperschaft oder mehreren 
Gebietskörperschaften nach § 63 Abs. 1 
Satz 3,“.

  bb)   In Nummer 7 und Nummer 8 wird jeweils das 
Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und es 
werden jeweils nach dem Wort „Stadt“ die 
Wörter „oder der sonstigen kommunalen Ge-
bietskörperschaft,“ eingefügt.

  cc)   In Nummer 10 wird die Angabe „§ 29 Bun-
desnaturschutzgesetz“ durch die Angabe 
„§ 12 Landschaftsgesetz NRW“ und das Wort 
„Verbände“ durch das Wort „Vereine“ er-
setzt.

  dd)   In Nummer 11 werden nach dem Wort 
„Nordrhein-Westfalen“ das Komma und die 
Wörter „Landesarbeitsgemeinschaft der Ver-
braucherverbände“ gestrichen.

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „eine Vertreterin 
oder ein Vertreter einer Radiowerkstatt“ durch 
die Wörter „aus dem Bereich der Bürgermedien“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 4 wird das Wort „vier“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt.

 d)   In Absatz 6 wird die Angabe „22“ durch die An-
gabe „20“ ersetzt.

56.  § 63 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

     „Umfasst das Verbreitungsgebiet nur einen 
Kreis, eine kreisfreie Stadt oder eine sonstige 
kommunale Gebietskörperschaft, erfolgt die 
Bestimmung durch die jeweilige kommunale 
Vertretungskörperschaft. Umfasst das Ver-

breitungsgebiet mehrere Gebietskörperschaf-
ten oder Teile davon, die nicht über eine 
 gemeinsame kommunale Vertretungskörper-
schaft verfügen, erfolgt die Bestimmung 
g emeinsam durch diese Gebietskörperschaf-
ten.“

  bb)  Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

   „Nach Mitgliedschaft in zwei aufeinander folgen-
den Amtsperioden soll ein Wechsel vorgenommen 
werden.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannten Stellen sollen 
ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Die 
anderen in Abs. 1 genannten Stellen sollen Män-
ner und Frauen alternierend benennen. Die An-
forderungen nach Satz 2 entfallen nur, wenn der 
jeweiligen Institution wegen ihrer Zusammenset-
zung eine Entsendung von Frauen regelmäßig 
oder im Einzelfall nicht möglich ist.“

57.  § 64 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2 
Nr. 1, 2 und 4“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 2 
Nr. 1 und 4“ ersetzt.

  bb)  Folgende Sätze 2 und 3 werden angefügt:

     „Mitglieder des Europäischen Parlamentes, 
des Bundestags oder eines Landtags dürfen 
der Veranstaltergemeinschaft nicht angehö-
ren. Satz 2 gilt nicht für Mitglieder der Ver-
anstaltergemeinschaft nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 
sowie für höchstens eines der nach § 62 
Abs. 3 zu entsendenden Mitglieder.“

 b)   In Absatz 5 wird die Angabe „§ 26 Abs. 4 Satz 4 
und 5“ durch die Angabe „§ 26 Abs. 5 Satz 4 und 
5“ ersetzt.

 c)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Die LfM stellt die ordnungsgemäße Bestim-
mung bzw. Wahl der Mitglieder der Veranstalter-
gemeinschaft fest. Einzelheiten werden in einer 
Satzung geregelt; diese Satzung bedarf der Ge-
nehmigung der für die Rechtsaufsicht zuständi-
gen Behörde.“

58.   In § 66 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Per-
sonen“ ein Semikolon und die Wörter „höchstens ein 
Vorstandsmitglied darf Mitglied des Europäischen 
Parlaments sein oder dem Bundestages oder einem 
Landtag angehören“ eingefügt.

59.   In § 70 Satz 1 werden die Angaben „§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
und 8,“ und „31“ gestrichen.

60.  Der Abschnitt VIII wird aufgehoben.

61.  § 83 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden nach der Angabe „85“ ein 
Komma und die Angabe „86“ eingefügt.

 b)   In Absatz 4 wird die Angabe „§§ 3 Abs. 1, 6 
Abs. 2“ durch die Angabe „§§ 4 Abs. 1, 7 Abs. 1 
und 2“ ersetzt.

62.  § 84 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe „35“ werden ein Komma und 
die Angabe „42“ eingefügt.

 b)   Nach der Angabe „43“ werden ein Komma und 
die Angabe „54 Abs. 4 Satz 2“ eingefügt.

63.  § 85 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe „35“ werden ein Komma und 
die Angabe „42“ eingefügt.

 b)   Nach der Angabe „43“ werden ein Komma und 
die Angabe „54 Abs. 4 Satz 2“ eingefügt.

64.   In § 86 Absatz 4 werden nach der Angabe „42“ ein 
Komma und die Angabe „43, 54 Abs. 4 Satz 2“ ein-
gefügt.
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65.  § 88 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Nach den Wörtern „und die“ werden die 
Wörter „den Landesmedienanstalten im 
RStV zugewiesenen“ eingefügt.

  bb)   Die Angabe „nach § 38 Rundfunkstaatsver-
trag“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Absatz 3 wird nach Satz 1 wird folgender 
Satz 2 eingefügt:

     „Die LfM soll zu diesem Zweck mit Schulen 
und den Trägern der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe zusammenarbeiten und 
ehrenamtliche Initiativen zur Förderung der 
Medienkompetenz in der Durchführung un-
terstützen.“

  bb)   Nach dem bisherigen Satz 3 wird folgender 
Satz 4 eingefügt:

     „Insbesondere leistet sie einen Beitrag zur 
Vernetzung von Projekten zur Förderung von 
Medienkompetenz und -erziehung in Nord-
rhein-Westfalen.“

  cc)   Die Angabe „2010“ wird durch die Angabe 
„2020“ ersetzt.

 c)   In Absatz 4 wird das Wort „Mediendiensten“ 
durch die Wörter „vergleichbaren Telemedien“ 
ersetzt.

66.   Dem § 89 werden nach Absatz 4 folgende Absätze 5 
und 6 angefügt:

  „(5) Der Landesrechnungshof prüft die Wirtschafts-
führung bei solchen Unternehmen des privaten 
Rechts, an denen die LfM unmittelbar, mittelbar 
oder zusammen mit anderen Landesmedienanstal-
ten, Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit Mehrheit beteiligt ist, soweit deren Ge-
sellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen 
durch den Landesrechnungshof verlangt und deren 
wirtschaftliche Betätigung Auswirkungen auf die 
Einnahmen und Ausgaben der LfM hat. Prüft der 
Landesrechnungshof ein Unternehmen nicht selbst, 
wird es durch einen von seinem Aufsichtsrat oder 
seinem entsprechenden Organ im Einvernehmen mit 
dem Landesrechnungshof beauftragten Wirtschafts-
prüfer geprüft. Die LfM ist verpfl ichtet, für die Auf-
nahme der erforderlichen Regelungen in den Gesell-
schaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu 
sorgen.

  (6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten 
oder des öffentlichen Rechts, an denen die LfM un-
mittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, 
wirkt die LfM darauf hin, dass die für die Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszusa-
gen und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds der 
Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates 
oder einer ähnlichen Einrichtung entsprechend § 112 
Abs. 3 angegeben werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
LfM nur zusammen mit anderen Anstalten oder Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts unmittelbar 
oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die auf 
Veranlassung der LfM gewählten oder entsandten 
Mitglieder setzen diese Verpfl ichtung um. Ist die 
LfM nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindes-
tens 25 vom Hundert an einem Unternehmen im Sin-
ne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar beteiligt, 
soll sie auf eine Veröffentlichung entsprechend 
Satz 1 hinwirken. Die LfM soll sich an der Grün-
dung oder an einem bestehenden Unternehmen im 
Sinne der Sätze 1 bis 4 nur beteiligen, wenn gewähr-
leistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 
gewährten Bezüge und Leistungszusagen entspre-
chend Satz 1 angegeben werden.“

67.  § 93 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Wort „achtzehn“ wird durch das Wort 
„einundzwanzig“ ersetzt.

  bb)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

     „3. durch die Landesverbände der Jüdischen 
Gemeinden von Nordrhein und Westfalen 
und die Synagogen-Gemeinde Köln,“.

  cc)   In Nummer 6 wird nach dem Wort „Hand-
werkstag“ die Angabe „e.V.“ eingefügt.

  dd)   In Nummer 15 werden nach dem Wort 
„Nordrhein-Westfalen“ das Komma und die 
Wörter „Landesarbeitsgemeinschaft der Ver-
braucherverbände“ durch die Angabe „e.V.“ 
ersetzt.

  ee)  Nummer 17 wird wie folgt gefasst:

     „17. durch die nach § 12 Landschaftsgesetz 
NRW anerkannten Vereine,“.

  ff)   In Nummer 18 werden die Wörter „Landes-
arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte“ 
durch die Wörter „Landesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Migrantenvertretun-
gen, LAGA NRW“ ersetzt. Der Punkt wird 
durch ein Komma ersetzt.

  gg)   Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 
angefügt:

     „19. durch die Vereinigung der Industrie- 
und Handelskammern in Nordrhein-Westfa-
len,“.

  hh)   Nach Nummer 19 wird folgende Nummer 20 
angefügt:

     „20. durch den Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) und den Verband der 
deutschen Internetwirtschaft e.V. (eco),“.

  ii)   Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 21 
angefügt:

     „21. durch den Zeitungsverlegerverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. (ZVNRW).“

 b)   Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-
fügt:

   „(6) Für jedes Mitglied ist zugleich eine Stellver-
treterin oder ein Stellvertreter zu wählen oder zu 
entsenden. Die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter nimmt bei Verhinderung des ordentlichen 
Mitglieds vollberechtigt an den Sitzungen der 
Medienkommission und ihrer Ausschüsse teil.“

 c)   Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absät-
ze 7 bis 9.

 d)   Der neue Absatz 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   Dem Wort „Mitglieder“ werden die Wörter 
„ordentlichen und stellvertretenden“ voran-
gestellt.

  bb)   Das Wort „Mediendienste“ wird durch das 
Wort „Telemedien“ ersetzt.

68.  § 95 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden dem Wort „Mitglieder“ die 
Wörter „ordentlichen oder stellvertretenden“ vo-
rangestellt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Kein“ die 
Wörter „ordentliches oder stellvertretendes 
Mitglied“ eingefügt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

  cc)   Im neuen Satz 2 werden nach dem Wort 
„Kein“ die Wörter „ordentliches oder stell-
vertretendes Mitglied“ eingefügt.

  dd)  Satz 5 wird aufgehoben.

 c)   Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
angefügt:

   „(4) Abweichend von § 17 des Korruptionsbe-
kämpfungsgesetzes erteilen die Mitglieder der 
Medienkommission die in dieser Vorschrift gefor-
derten Auskünfte gegenüber dem oder der Vorsit-
zenden.
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  (5) §§ 20 und 21 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen fi nden entsprechend 
Anwendung.“

69.  § 96 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „Mitglieder der Me-
dienkommission durch die Wörter „ordentlichen 
Mitglieder der Medienkommission und ihrer 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter“ ersetzt.

 b)   In Satz 2 wird der Punkt durch die Wörter „und 
endet mit dem ersten Zusammentritt der nachfol-
genden Medienkommission.“ ersetzt.

 c)  Folgender Satz 3 wird angefügt:

   „Dieser erste Zusammentritt erfolgt in der letz-
ten Woche der Amtszeit der vorangegangenen 
Medienkommission.“

70.  § 97 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die oder der amtierende Vorsitzende der Medi-
enkommission stellt zu Beginn der Amtsperiode die 
nach den Satzungen oder vergleichbaren Regelungen 
der entsendungsberechtigten Stellen ordnungsgemä-
ße Entsendung fest und gibt die Feststellungen der 
Medienkommission bekannt. Weitere Einzelheiten 
des Verfahrens über die Entsendung werden in einer 
Satzung geregelt; diese Satzung bedarf der Geneh-
migung der Rechtsaufsicht.“

71.  § 98 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)   Die bisherigen Absätze 2 bis 9 werden die Absät-
ze 1 bis 8.

 c)   Im neuen Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Lan-
desregierung“ durch die Wörter „für die Rechts-
aufsicht zuständige Behörde“ ersetzt.

 d)   Dem neue Absatz 6 wird folgender Satz 1 voran-
gestellt:

   „Beschlüsse der Medienkommission kommen 
durch Zustimmung der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen der anwesenden Mitglieder zustan-
de.“

 e)  Der neue Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Für Wahlen gelten die Abs. 4 und 5 entspre-
chend. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen 
der Mitglieder der Medienkommission auf sich 
vereinigt. Kommt eine Wahl hiernach nicht zu-
stande, so fi ndet unverzüglich ein neuer Wahlgang 
statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Nimmt die gewählte Person die Wahl nicht 
an, so fi ndet nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 ein 
neuer Wahlgang statt. Sind in einer Sitzung nach 
Abs. 5 weniger als die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend, so ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält; Abs. 5 Satz 3 fi ndet 
Anwendung. Bei Stimmengleichheit nach drei 
Wahlgängen entscheidet das Los.“

72.  § 99 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch ein Se-
mikolon und die Wörter „die stellvertretenden 
Mitglieder der Medienkommission erhalten die 
Entschädigung in halber Höhe.“ ersetzt.

 b)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „Das Nähere regelt die LfM durch Satzung, die 
der Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zu-
ständigen Behörde bedarf.“

73.  § 103 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „laufenden Ge-
schäfte der Verwaltung“ durch die Wörter „Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt:

     „5. die Aufgaben nach §§ 33 c Abs. 1, 33 d 
Abs. 7, 8 und 9 1. Alternative wahrzuneh-
men,“.

  bb)  Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.

74.  Unterabschnitt 4 wird aufgehoben.

75.  § 112 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

   „(3) Die LfM veröffentlicht die für die Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Bezüge der Direkto-
rin oder des Direktors und deren/dessen Vertre-
terin oder Vertreters unter Namensnennung, auf-
geteilt nach erfolgsunabhängigen und 
erfolgsbezogenen Komponenten sowie Kompo-
nenten mit langfristiger Anreizwirkung, im Ge-
schäftsbericht. Satz 1 gilt auch für:

  1.   Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

  2.   Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert 
sowie den von der LfM während des Geschäfts-
jahres hierfür aufgewandten oder zurückge-
stellten Betrag,

  3.   während des Geschäftsjahres vereinbarte Än-
derungen dieser Zusagen und

  4.   Leistungen, die einer der betroffenen Personen, 
die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjah-
res beendet hat, in diesem Zusammenhang zu-
gesagt und im Laufe des Geschäftsjahres ge-
währt worden sind.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

76.   In § 114 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „der 
Landesregierung als Trägerin der Rechtsaufsicht“ 
durch die Wörter „der für die Rechtsaufsicht zustän-
digen Behörde“ ersetzt.

77.  § 115 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

 b)   In dem neuen Satz 1 werden die Wörter „im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
gestrichen.

 c)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Die Veröffentlichung erfolgt im Online-Angebot 
der LfM, wobei auf diese Veröffentlichung je-
weils im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen hinzuweisen ist.“

78.  § 116 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die LfM erhält von dem in § 10 des Rund-
funkfi nanzierungsstaatsvertrages, § 40 RStV be-
stimmten Anteil an der Rundfunkgebühr 55 vom 
Hundert.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1werden nach dem Wort „Amts-
handlungen“ die Wörter „nach diesem Gesetz, 
nach dem RStV und nach dem JMStV“ eingefügt.

79.  § 117 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „Die Landesre-
gierung“ durch die Wörter „Der Ministerprä-
sident“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch das 
Wort „Er“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert :

  aa)   Die Wörter „von der Landesregierung“ wer-
den durch die Wörter „vom Ministerpräsi-
denten“ ersetzt.

  bb)   Die Wörter „die Landesregierung“ werden 
jeweils durch die Wörter „der Ministerpräsi-
dent“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Die Lan-
desregierung“ durch die Wörter „Der Minister-
präsident“ ersetzt.
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80.  § 119 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„§ 58“ durch die Angabe „§§ 58, 58a“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetz“ die Wörter „für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ angefügt.

81.   In § 120 Absatz 3 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetz“ die Wörter „für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ angefügt.

82.   In § 122 Absatz 2 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetz“ die Wörter „für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ angefügt.

83.  § 123 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „14,“ ge-
strichen.

 b)   In Absatz 2 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsverfahrensgesetz“ die Wörter „für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ angefügt.

84.  § 125 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstal-
ter von nicht bundesweit verbreitetem priva-
tem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig ei-
nen der in § 49 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag 
in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit 
§§ 34, 35, 38 Abs. 1 und § 46 dieses Gesetzes 
bezeichneten Verstöße bezüglich Zugangs-
freiheit, Werbung, Sponsoring, Teleshopping, 
Gewinnspielen und Datenschutz begeht.“

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)   In Absatz 2 Nummer 6 wird die Angabe „§ 31 
Abs. 4“ durch die Angabe „§ 31 Abs. 6“ ersetzt.

85.  Die §§ 127 und 128 werden aufgehoben.

86.  In § 129 Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen. 

87.  § 130 wird wie folgt gefasst:

 „§ 130
 Inkrafttreten, Berichtspfl icht

  Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. Die Landesregierung überprüft bis Ende 
2014 und im Anschluss daran alle fünf Jahre die 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der einzelnen 
Regelungen und erstattet dem Landtag Bericht.“

Artikel 3
Gesetz zur Veröffentlichung der Beschreibungen 

von Telemedienangeboten 
– Beschreibungsveröffentlichungsgesetz (GVBT) –

§ 1
Veröffentlichung im Ministerialblatt des 

Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Die Beschreibung der Telemedienangebote nach § 11 f 
Abs. 7 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages und Art. 7 
Abs. 1 des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
vom 18.12.2008 wird im Ministerialblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

(2) Die Veröffentlichung kann in der Weise erfolgen, dass 
die Beschreibung der Telemedienangebote in schriftli-
cher oder digitaler Form bei dem Ministerpräsidenten 
des Landes Nordrhein-Westfalen niedergelegt wird und 
im jeweiligen elektronischen Portal des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks an geeigneter Stelle abgerufen werden 
kann; dabei ist diese Abrufmöglichkeit für mindestens 
zwei Wochen gut wahrnehmbar auf der Startseite zu 
platzieren. Im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen ist durch eine die wesentlichen Informationen 
enthaltende, aussagefähige Kurzbeschreibung hierauf 
unter Nennung einer genauen Abrufadresse hinzuwei-
sen.

§ 2
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
Ende des Jahres 2014 über die Notwendigkeit des Fort-
bestehens dieses Gesetzes.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, 

Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 728

2010
Gesetz

zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner 
in Nordrhein-Westfalen

(EA-Gesetz NRW)
Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner 

in Nordrhein-Westfalen
(EA-Gesetz NRW)

§ 1
Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner, 

 Aufgabenträger

(1) Die Einheitlichen Ansprechpartner sind einheitliche 
Stellen im Sinne des § 71 a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW).
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(2) Die Aufgaben der Einheitlichen Ansprechpartner 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes den Kreisen und 
kreisfreien Städten als Pfl ichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung übertragen.

(3) Die Aufgabenträger errichten und unterhalten die 
Einrichtungen für die Einheitlichen Ansprechpartner 
und nehmen deren Aufgaben wahr. Zur effektiven und 
effizienten Aufgabenwahrnehmung sind öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit Nordrhein-West-
falens (GkG NRW) anzustreben; dabei soll die Zahl von 
18 Einheitlichen Ansprechpartnern nicht überschritten 
werden. Die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen kön-
nen über § 3 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) 
sowie § 2 Abs. 5 Kreisordnung (KrO NRW) hinaus auch 
zwischen Aufgabenträgern abgeschlossen werden, die 
nicht benachbart sind.

§ 2
Zusammenarbeit zwischen Kreisen, 
kreisfreien Städten und Kammern

Die Kreise und kreisfreien Städte beteiligen die durch 
Gesetz mit Aufgaben der berufsständischen Selbstver-
waltung betrauten Kammern bei der Aufgabenerfüllung 
als Einheitliche Ansprechpartner.

§ 3
Gebühren und Auslagen

Die Aufgabenträger erheben für ihre Tätigkeit als 
 Einheitliche Ansprechpartner Gebühren und Auslagen 
gegenüber dem Antragsteller oder dem Auskunfts-
suchenden. Das Gebührengesetz des Landes Nordrhein-
West falen fi ndet Anwendung.

§ 4
Elektronische Verfahrensabwicklung und 

 Informationsbereitstellung

Die elektronische Verfahrensabwicklung nach § 71 b 
VwVfG NRW erfolgt durch die Einheitlichen Ansprech-
partner unter einer landesweit einheitlichen Bediener-
führung. Sie stellen die Informationen und Auskünfte 
nach § 71 c VwVfG NRW über ihre Informationsportale 
im Internet zur Verfügung. In diesen Portalen sollen die 
Informationen landeseinheitlich dargestellt werden.

§ 5
Mitteilungspfl ichten von Dienstleistungserbringern

(1) Sofern ein Dienstleistungserbringer ein Verfahren 
über den Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt 
und eine Genehmigung erhalten hat, hat er diesen unver-
züglich über folgende Änderungen zu informieren:

1.  Änderungen seiner Situation, die dazu führen, dass 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmi-
gung nicht mehr erfüllt sind,

2.   die Gründung von Tochtergesellschaften, deren Tätig-
keiten der Genehmigungsregelung unterworfen sind.

(2) Die Einheitlichen Ansprechpartner sind dazu ver-
pfl ichtet, die nach Absatz 1 erlangten Informationen 
unverzüglich an die zuständigen Behörden weiterzuleiten.

§ 6
Sonderaufsicht und Weisungsrecht

(1) Die Sonderaufsicht über die Einheitlichen Ansprech-
partner führen die Bezirksregierungen. Oberste Auf-
sichtsbehörde ist das für Wirtschaft zuständige Ministe-
rium.

(2) Für die zweckmäßige Erfüllung der Aufgaben der 
Einheitlichen Ansprechpartner können die Aufsichtsbe-
hörden allgemeine Weisungen erteilen, um eine gleich-
mäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern. Sie kön-
nen besondere Weisungen erteilen, wenn eine Maßnahme 
eines Einheitlichen Ansprechpartners als nicht geeignet 
erscheint.

(3) Die Einheitlichen Ansprechpartner berichten dem 
für Wirtschaft zuständigen Ministerium zum 31. Dezem-

ber eines jeden Jahres über den Umfang der Inanspruch-
nahme der Einheitlichen Ansprechpartner.

§ 7
Verordnungsermächtigung

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Innenministerium zur 
effizienten und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung 
Mindestanforderungen zur Ausgestaltung des Informati-
onsportals, zur Beteiligung der Kammern und zur Quali-
tätssicherung der Einheitlichen Ansprechpartner durch 
Rechtsverordnung zu regeln.

§ 8
Verfahren auf bundesgesetzlicher Grundlage

Die Landesregierung kann für Verwaltungsverfahren auf 
bundesgesetzlicher Grundlage, die dem Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2006/123/EG unterfallen, durch 
Rechtsverordnung die Geltung der §§ 71 a bis 71 e des 
VwVfG NRW sowie Entscheidungsfristen anordnen.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet erstmalig dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2010 und danach alle fünf 
Jahre über die Auswirkungen dieses Gesetzes.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für
den Finanzminister

Christa  T h o b e n

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

zugleich für
den Innenminister

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

i.V. Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 

Armin  L a s c h e t
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Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, 

Europa und Medien
zugleich für
den Minister

für Bauen und Verkehr

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 748
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Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die 
Wahlkreiseinteilung für die Wahl 

zum Landtag Nordrhein-Westfalen 
(Wahlkreisgesetz)

Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die 

Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Landtag 
Nordrhein-Westfalen (Wahlkreisgesetz)

§ 1

Die Tabelle zu § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1.   Zu Nummer 3 wird der Name „Kreis Aachen I“ 
ersetzt durch den Namen „Aachen III“ und in der 
Beschreibung werden die Wörter „Vom Kreis 
Aachen“ ersetzt durch die Wörter „Von der Städtere-
gion Aachen“.

2.   Zu Nummer 4 wird der Name „Kreis Aachen II“ 
ersetzt durch den Namen „Aachen IV“ und in der 
Beschreibung werden die Wörter „Vom Kreis 
Aachen“ ersetzt durch die Wörter „Von der Städtere-
gion Aachen“.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Für den
Innenminister
der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2009 S. 750
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Gesetz
zur Änderung gesundheitsrechtlicher Vorschriften

Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung gesundheitsrechtlicher Vorschriften

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-

heitsdienst (ÖGDG)

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie 

die Notfallrettung und den Krankentransport durch Un-
ternehmen (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)

Artikel 3
Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnah-

men bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Artikel 4
Inkrafttreten

2120
Artikel 1

Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst Nordrhein-Westfalen (ÖGDG)

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
November 2007 (GV. NRW. S. 572), wird wie folgt geän-
dert:

1.   Die Überschrift des Gesetzes wird geändert in 
„Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)“.

2.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift „Drittes Kapitel“ werden die 
Wörter „Landesinstitut für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst“ ersetzt durch die Wörter 
„Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit“.

 b)   Zu § 27 werden die Wörter „Landesinstitut für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ ersetzt durch 
die Wörter „Landesinstitut für Gesundheit und 
Arbeit“.

3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Nummer 3 werden hinter dem Wort 
„Umweltmedizin“ die Wörter „und Trinkwasser“ 
eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Nummer 4 werden die Wörter „Lan-
desinstitut für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst“ ersetzt durch die Wörter „Landesinstitut 
für Gesundheit und Arbeit“.

 c)   In Absatz 2 wird eine neue Ziffer 5 „das Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz“ 
angefügt.

4.   In § 6 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Aufsichts-
behörde das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium“ ersetzt durch die Wörter „Aufsichtsbe-
hörden für die Gesundheit und Trinkwasser zustän-
digen Ministerien“.

5.  In § 10 wird als Absatz 3 angefügt:

  „(3) Auf dem Gebiet der Umweltmedizin und des 
Trinkwassers hat das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz die Aufgabe, als fachliche 
Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst die 
Landesregierung und die unteren Gesundheitsbehör-
den zu beraten und zu unterstützen.“

6.   In § 20 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Landes-
instituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ 
ersetzt durch die Wörter „Landesinstituts für 
Gesundheit und Arbeit“.

7.   In der Überschrift „Drittes Kapitel“ werden die Wör-
ter „Landesinstitut für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst“ ersetzt durch die Wörter „Landesinstitut 
für Gesundheit und Arbeit“.

8.  § 27 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 27
 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit
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  (1) Das Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit ist 
eine Einrichtung im Geschäftsbereich des für 
Gesundheit und Arbeit zuständigen Ministeriums. Es 
hat unter anderem die Aufgabe, als fachliche Leit-
stelle für den Öffentlichen Gesundheitsdienst die 
Landesregierung und die unteren Gesundheitsbehör-
den zu beraten und zu unterstützen.

  (2) Im Rahmen dieser Aufgaben obliegen dem Lan-
desinstitut insbesondere

 1.   die Sammlung und Auswertung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen,

 2.   die Entwicklung fachlicher Konzepte und Strate-
gien,

 3.   die Durchführung von fachbezogenen Untersu-
chungen und Forschungsprojekten sowie die Aus-
wertung von Untersuchungs- und Forschungspro-
grammen,

 4.   die Entwicklung von Methoden und Verfahren der 
Qualitätssicherung und -kontrolle für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst,

 5.   die Qualifi zierung im Öffentlichen Gesundheits-
dienst, soweit dafür nicht andere Einrichtungen 
zuständig sind, und

 6.   die Vorbereitung des Landesgesundheitsberichtes 
nach § 25.

  (3) Das Landesinstitut ist ferner „Zentrale Stelle“ für 
das Meldeverfahren über die Teilnahme an den Früh-
erkennungsuntersuchungen. Die „Zentrale Stelle“ ist 
befugt, zwecks Durchführung und Sicherstellung 
eines Erinnerungswesens einen Datenabgleich vorzu-
nehmen und bei fehlendem Teilnahmenachweis die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 
Abwendung von möglichen Gefährdungen des Kin-
deswohls zu unterrichten. Das Nähere zum Verfahren 
der Datenmeldungen an die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe wird im Einvernehmen mit 
dem für Jugendhilfe zuständigen Ministerium in der 
Rechtsverordnung nach § 32 a Heilberufsgesetz NRW 
geregelt.“

9.   In § 31 wird die Zahl „2008“ durch die Zahl „2014“ 
ersetzt und hinter die Zahl die Wörter „und danach 
alle fünf Jahre“ eingefügt.

215

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über den Rettungsdienst 

sowie die Notfallrettung und den Krankentransport 
durch Unternehmer

(Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)

Das Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 (GV. 
NRW. S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 66 des 
Dritten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306), wird wie folgt geändert:

In § 31 Satz 2 wird die Zahl „2009“ durch die Zahl 
„2012“ ersetzt.

2128

Artikel 3
Änderung des Gesetzes

über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG)

Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten (PsychKG) vom 17. Dezember 
1999 (GV. NRW. S. 662), geändert durch Artikel 64 des 
Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:

 1.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 werden die Angaben „§ 18 Kranken-
hausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – 
KHG NRW – vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW 
S. 696)“ durch die Angaben „§ 16 Krankenhaus-
gestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len – KHGG NRW – vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157)“ ersetzt.

 b)   In Absatz 4 werden die Angaben „12 KHG NRW“ 
durch die Angaben „11 KHGG NRW“ ersetzt.

 2.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „Amtsgericht – Vor-
mundschaftsgericht –“ durch die Wörter „zustän-
digen Amtsgericht“ ersetzt.

 b)   In Satz 2 werden die Angaben „§§ 70 e und 70 h 
in Verbindung mit § 69 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
FGG“ durch die Angaben „§§ 321 und 331 
FamFG, bei Minderjährigen in Verbindung mit 
§§ 167 Absatz 1 und 6 sowie 151 Nummer 7 
FamFG“ ersetzt.

 3.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)“ 
durch die Wörter „das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG)“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 werden die Angaben „§ 70 d Abs. 1 
und § 70 g Abs. 2 FGG“ durch die Angaben 
„§§ 320 in Verbindung mit 315 Absatz 4 FamFG, 
bei Minderjährigen in Verbindung mit § 167 Ab-
satz 1 FamFG“ ersetzt.

 4.   In § 14 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Amtsge-
richt – Vormundschaftsgericht –“ durch die Wörter 
„zuständigen Amtsgericht“ ersetzt.

 5.   In § 24 Absatz 1 wird die Angabe „§ 5 KHG“ durch 
die Angabe „§ 5 Absatz 1 KHGG NRW“ ersetzt.

 6.   In § 25 Absatz 1 wird das Wort „Vormundschaftsge-
richt“ durch die Wörter „zuständigen Amtsgericht“ 
ersetzt.

 7.   In § 27 Absatz 2 werden die Angaben „§ 70 k FGG“ 
durch die Angaben „§ 328 Absatz 1 FamFG, bei 
Minderjährigen in Verbindung mit § 167 Absatz 1 
FamFG“ ersetzt.

 8.   In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 6 KHG“ 
durch die Angabe „§ 5 Absatz 2 KHGG NRW“ er-
setzt.

 9.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird die Angabe „§ 70 k Abs. 1 Satz 2 
FGG“ durch die Angabe „§ 328 Absatz 1 FamFG, 
bei Minderjährigen in Verbindung mit § 167 Ab-
satz 1 FamFG“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Vormund-
schaftsgericht“ durch die Wörter „zuständige 
Amtsgericht“ ersetzt.

10.   In § 37 wird die Zahl „2009“ durch die Zahl „2014“ 
ersetzt und die Wörter „und danach alle fünf Jahre“ 
werden hinter der Zahl eingefügt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 3 Num-
mern 2, 3, 4, 6, 7 und 9 am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Artikel 3 Nummern 2, 3, 4, 6, 7 und 9 tritt mit Wirkung 
vom 1. September 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n
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Für den
Innenminister
der Minister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, 

Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 750

800

Gesetz zur Änderung
des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes

Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung
des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes

Artikel 1

Das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz vom 6. Novem-
ber 1984 (GV. NRW. S. 678), zuletzt geändert durch Arti-
kel 226 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 274), wird wie folgt geändert:

1.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Bildungsveranstaltungen im Sinne dieses Ge-
setzes müssen

  1.  den Grundsätzen des § 1 Absatz 2 bis 4 entspre-
chen,

  2.  von Einrichtungen der Arbeitnehmerweiterbil-
dung durchgeführt werden, die nach § 10 aner-
kannt sind,

  3. allen Arbeitnehmern zugänglich sein und

  4.  in der Regel täglich acht Unterrichtsstunden, 
mindestens aber sechs Unterrichtsstunden, von 
jeweils 45 Minuten umfassen.

   Sie dürfen nicht überwiegend einzelbetrieblichen 
oder dienstlichen Zwecken dienen. Die Teilnahme 
kann von fachlichen Vorkenntnissen abhängig 
gemacht werden.“

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Keine Bildungsveranstaltungen im Sinne die-
ses Gesetzes sind Veranstaltungen, die

  1.  der Erholung, der Unterhaltung, der privaten 
Haushaltsführung, der Körper- und Gesund-
heitspfl ege, der sportlichen, künstlerischen oder 
kunsthandwerklichen Betätigung oder der Ver-
mittlung entsprechender Kenntnisse oder Fer-
tigkeiten dienen,

  2.  auf das Einüben psychologischer oder ähnlicher 
Fertigkeiten gerichtet sind,

  3.  auf den Erwerb von Fahrerlaubnissen oder 
ähnlichen Berechtigungen vorbereiten,

  4. Studienreisen sind oder

  5.  mehr als fünfhundert Kilometer entfernt von 
der Grenze des Landes Nordrhein-Westfalen 
stattfi nden.

   Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Veranstaltungen 
an Orten von Gedenkstätten oder Gedächtnisor-
ten, die der Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus dienen.“

 c)  Absatz 3 wird gestrichen.

2.  § 10 wird wie folgt gefasst:

 „§ 10
 Anerkannte Einrichtungen der Arbeitnehmer-

weiterbildung, Gütesiegel

  (1) Die Anerkennung setzt voraus, dass eine Einrich-
tung der Arbeitnehmerweiterbildung

 1.  seit mindestens zwei Jahren besteht,

 2.   unabhängig vom Wechsel ihres pädagogischen 
Personals und der Teilnehmenden Lehrveranstal-
tungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme 
organisierten Lernens plant und durchführt und

 3.   ein Gütesiegel nachweist, das von dem Ministe-
rium anerkannt und veröffentlicht ist.

  (2) Einem Gütesiegel nach Absatz 1 Nummer 3 sind 
gleichwertige andere Gütesiegel gleichgestellt. Ein 
Gütesiegel ist gleichwertig, wenn insbesondere die 
Qualität der Angebote der Einrichtung und die Qua-
lifi kation ihres Personals die Gewähr dafür bieten, 
dass die Ziele dieses Gesetzes erreicht werden.“

3.  Als § 11 wird eingefügt:

 „§ 11
 Anerkennungsverfahren

  (1) Einrichtungen stellen ihre Anträge auf Anerken-
nung als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung 
bis zum 31. August eines Jahres. Ein späterer Antrag 
auf Anerkennung ist zulässig, wenn allein auf diese 
Weise der Anspruch auf Arbeitnehmerweiterbildung 
und der freie Dienstleistungsverkehr in der Europäi-
schen Union sichergestellt werden können.

  (2) Über die Anträge entscheidet die örtlich zustän-
dige Bezirksregierung, über die Anträge von Einrich-
tungen außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
die Bezirksregierung Detmold.

  (3) Liegen die Voraussetzungen des § 10 vor, verleiht 
die Bezirksregierung der Einrichtung die Eigenschaft 
einer anerkannten Einrichtung der Arbeitnehmerwei-
terbildung.

  (4) Über den Antrag entscheidet die Bezirksregierung 
innerhalb einer Frist von drei Monaten. Hat die 
Bezirksregierung nicht innerhalb dieser Frist ent-
schieden, gilt die Anerkennung als erteilt.

  (5) Legt die Einrichtung ein Gütesiegel nach § 10 
Absatz 2 vor, prüft die Bezirksregierung, ob es einem 
Gütesiegel nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 gleichwer-
tig ist.

  (6) Die Anerkennung ist unbefristet. Die Bezirksre-
gierung verbindet sie mit der Aufl age, mit dem Ende 
der Laufzeit des Gütesiegels dessen Verlängerung 
nachzuweisen.

  (7) Das Ministerium veröffentlicht in geeigneter 
Weise eine Liste der anerkannten Einrichtungen der 
Arbeitnehmerweiterbildung und aktualisiert sie min-
destens jährlich.“

4.  Als § 12 wird eingefügt:

 „§ 12
 Anwendbarkeit des Verfahrens über eine 

einheitliche Stelle; Ministerium

  (1) Das Anerkennungsverfahren nach § 11 kann über 
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eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.

  (2) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für 
Arbeitnehmerweiterbildung zuständige Ministerium.“

5.  Der bisherige § 10 wird § 13.

6.  § 13 (neu) wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

  „§ 13
  Inkrafttreten, Berichtspfl icht, 
  Übergangsbestimmung“.

 b)   Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 
wird wie folgt gefasst:

   „Die Landesregierung überprüft die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes und unterrichtet den Landtag 
spätestens zum Ablauf des 31. Dezember 2015 und 
danach alle fünf Jahre über das Ergebnis der 
Überprüfung.“

 c)  Als Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Einrichtungen der Arbeitnehmerweiterbil-
dung, die bis 27. Dezember 2009 die Vorausset-
zungen nach dem bisherigen § 9 Abs. 1 erfüllt 
haben, gelten bis 31. Dezember 2011 als aner-
kannt.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2009 S. 752

764

Verordnung
zu den Kosten für die Aufsicht über die Prüfungs-

stellen der Sparkassen- und Giroverbände 
in Nordrhein-Westfalen

(Prüfungsstellenaufsichtskostenverordnung – 
PrüfStAufsKostenVO NRW)

Vom 26. November 2009

Aufgrund des § 41 Absatz 4 Satz 3 des Sparkassengeset-
zes (SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696) 
wird verordnet:

§ 1

Die Kosten für die Aufsicht über die Prüfungsstellen der 
Sparkassen- und Giroverbände tragen die Sparkassen- 

und Giroverbände durch Entrichtung einer Kostenum-
lage.

§ 2

Die Sparkassenaufsicht setzt die Kostenumlage jährlich 
nachträglich fest.

§ 3

Die Kostenumlage wird je zur Hälfte vom Rheinischen 
Sparkassen- und Giroverband und vom Westfälisch-Lip-
pischen Sparkassen- und Giroverband getragen. Die 
Kosten für die Beauftragung externer Stellen werden 
einzelfallbezogen abgerechnet.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kostenumlage beträgt zwei Zehn-
tel der jährlichen Gesamtkosten der Sparkassenaufsicht.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 
in Kraft. Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung 
ist der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 und 
danach alle fünf Jahre zu berichten.

Düsseldorf, den 26. November 2009

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Helmut  L i n s s e n

– GV. NRW. 2009 S. 753

2128

Verordnung zur Änderung
der Verordnung über die Bevorratung 

von Arzneimitteln und Medizinprodukten 
für Großschadensereignisse in Krankenhäusern

im Land Nordrhein-Westfalen
(Arzneimittelbevorratungsverordnung)

Vom 1. Dezember 2009

Aufgrund des § 10 Absatz 3 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) wird 
verordnet:

Artikel 1

Die Arzneimittelbevorratungsverordnung vom 30. 
August 2000 (GV. NRW. S. 632), geändert durch Artikel 
66 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Text wird Absatz 1.

 b)   An Absatz 1 (neu) wird folgender Absatz 2 ange-
fügt:

  „(2) Für die überregionale Versorgung bei Großscha-
densereignissen werden Arzneimittel und Medizin-
produkte nach der Anlage 2 vorrätig gehalten.“

2.   In § 2 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Anlage 2“ 
durch die Wörter „Anlage 3“ ersetzt.

3.   An § 5 wird folgender Satz 2 angefügt: „Sie tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.“

4.  § 6 wird aufgehoben.

5.   Die Anlagen 1 und 2 werden neu gefasst und durch 
die neuen Anlagen 1 bis 3 ersetzt und sind nur in der 
elektronischen Version des entsprechenden Gesetz- 
und Verordnungsblattes des Landes Nordrhein-West-
falen (GV. NRW.) und in der Sammlung aller gelten-
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den Gesetze und Verordnungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.; http://sgv.im.nrw.
de) veröffentlicht.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Dezember 2009

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2009 S. 753

Genehmigung der
61. Änderung des Regionalplans

für den Regierungsbezirk Düsseldorf
im Gebiet der Stadt Kevelaer

Vom 26. November 2009

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 24. September 2009 die 61. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
im Gebiet der Stadt Kevelaer beschlossen (Erweiterung 
eines Bereiches für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB)).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 26. November 
2009 – 322 – 30.15.02.65- gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
erfolgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans beim Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Kleve und der Stadt Kevelaer zur Ein-
sicht für jedermann niedergelegt.

Die 61. Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 
Landesplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach 
Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den 
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des 
Regionalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maß-
gabe des § 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen 
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Regionalplanes oder deren Bekannt-
machung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 27. November 2009

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  G a e d t k e

– GV. NRW. 2009 S. 754

6. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld

im Gebiet der Stadt Rietberg
Vom 27. November 2009

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 14. September 2009 die 6. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld im Gebiet der Stadt 
Rietberg beschlossen (Erweiterung des Bereiches für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) „Riet-
berg-Süd“).

Diese Änderung hat mir die Bezirksregierung Detmold 
am 15. September 2009 – 322 –30.14.02.07 – gemäß § 3 
Buchstabe b des Ersten Gesetzes zum Bürokratieabbau 
(Bürokratieabbaugesetz I) vom 13. März 2007 (GV. NRW. 
S. 133) angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 21 
Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans beim Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Detmold (Bezirksplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Gütersloh und der Stadt Rietberg zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die 6. Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 
Landesplanungsgesetz mit der Bekanntmachung zum 
Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maßgabe der §§ 4 
und 5 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen 
und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. Soweit die Änderung des Regionalplans 
Grundsätze enthält, sind sie nach Maßgabe des § 4 
Raumordnungsgesetz von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Det-
mold (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Bekanntmachung des Regionalplanes verletzt worden 
sind.

Düsseldorf, den 27. November 2009

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Michael  G a e d t k e

– GV. NRW. 2009 S. 754
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